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VERFAHREN

V1.

VII.

Der Gemeinderat beschliel3t in seiner Sitzung am 12.06.2023 gemaR § 2 Abs. 1 BauGB
die Aufstellung des Bebauungs- und Griinordnungsplanes ,Camping- und Ferienhaus-
gebiet Wiesbuitt".

Der Gemeinderat billigt in seiner Sitzung am 08.04.2024 den Vorentwurf des Bebau-
ungsplanes i.d.F. vom 04.04.2024 und ordnet das weitere Verfahren an.

. Friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom

21.05.2024 bis 24.06.2024 und der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange
nach 8 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 27.05.2024 bis 24.06.2024.

. Der Gemeinderat wird in seiner Sitzung am 05.08.2024 tber das Ergebnis der

friihzeitigen Offentlichkeits- und Behdrdenbeteiligung unterrichtet.

Der Gemeinderat behandelt in seiner Sitzung am 14.07.2025 die im Rahmen der frih-
zeitigen Offentlichkeits- und Behordenbeteiligung nach 88 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB
vorgetragenen Bedenken und Anregungen beschlussmafig, billigt den Planentwurf i.d.F.
vom 18.06.2025 und beschliel3t die 6ffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und
die Behdrdenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB.

Offentliche Auslegung und Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher
Belange in der Zeit vom 01.08.2025 bis 01.09.2025.

Behandlung der Anregungen aus dem Beteiligungsverfahren nach 8 3 Abs. 2 und § 4
Abs. 2 BauGB, Abwagung nach 8§ 1 Abs. 7 BauGB sowie Satzungsbeschluss in

der Sitzung des Gemeinderates am 29.09.2025.

Anpassung und Wiederholung des Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan i.d.F. vom
22.09.2025 in der Sitzung des Gemeinderates am 03.11.2025.

VIll. Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses nach 8 10 Abs. 3 BauGB am 22.01.2026.

Anhange

1

Bauvorhaben: Teilriickbau und Neubau sowie Erweiterung und Umbau einer Gaststatte
Mit Ferienwohnungen, CampingResort im Spessart, Genehmigungsplanung —
Freiflachenplan, 20.03.2025

Planung: cirillo * naumann architekten PartGmbB, Hésbach

2 Entwaésserung — Niederschlagswasser, Lageplan, 15.04.2025
Planung: Stefan Karger, Garten- und Landschaftsbau GmbH, Witten

3 Ersatzflache Landschaftsschutzgebiet; Luftbild

4 Auszug aus der Niederschrift der Gemeinderatssitzung vom 29.09.2025

5 Auszug aus der Niederschrift der Gemeinderatssitzung vom 03.11.2025

Anlagen

1 Naturschutzfachliche Angaben zur Artenschutzrechtlichen Beurteilung (ASB),
Teilabbruchs der Gaststatte und Sanierung eines Gebaudeteils, 07.11.2024
Bearbeitung: Dipl.-Biol. Marcus Stiiben, Bessenbach

2 Eingriffsregelung fur die MaRnahmen zur Entwicklung des bestehenden Campingplatzes

,CRIS-CampingResort im Spessart”, 08.04.2025, Witten
Bearbeitung: Landschaftsarchitekt (B.Sc.) Alexander Poggenpohl
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BEGRUNDUNG

1.

ANLASS, ZIELE UND ERFORDERNIS DES AUFSTELLUNGSVERFAHRENS

Norddstlich der Gemeinde Wiesen liegt an der hessischen — bayerischen Grenze das
Areal ,Wiesblittsee®, bestehend aus Gaststdte mit Campingplatz. Die Gaststatte wurde
1952 vom Landratsamt Lohr genehmigt und 1986 erfolgte die Genehmigung fur die Sani-
taranlagen. Der Standort nahe des Wieshlttsees wird ca. seit 1950 als Campingplatz ge-
nutzt. Wie bei vielen dieser in den 50er und 60er Jahren etablierten Anlagen ist auch fir
diese zu keiner Zeit ein Bebauungsplan erstellt worden. Im wirksamen Flachennutzungs-
plan der Gemeinde Wiesen ist die Flache als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung
~.campingplatz“ dargestellt.

Der bestehende Campingplatz umfasst ca. 50 Dauerstellplatze und weitere 35 Stellplatze
fur Kurzurlauber. Die verpachtete Gaststatte wurde zum 30.10.2019 geschlossen.

Im Jahr 2021 hat die Camping Resort im Spessart GmbH, Wiesen - vertreten durch Herrn
Jan Haumann und Herrn Marcel Bidel - das Geléande erworben.

Die neuen Betreiber beabsichtigen die Entwicklung eines naturnahen Campingplatz- und
Ferienhausgebietes. Durch die Schaffung eines vielfaltigeren Angebotes soll die Attrakti-
vitét des Platzes fir zuséatzliche Nutzer- und Zielgruppen erhdht und eine ganzjahrige Nut-
zung im Sinne eines nachhaltigen und langfristigen Betriebes ermdglicht werden.

Das Camping Resort im Spessart wird kunftig aus verschiedenen Betriebsbereichen be-
stehen, die gegenseitig in Wechselwirkung treten. Zentraler Punkt wird die Wiederbele-
bung der Gastronomie als Ausflugsziel fir die Allgemeinheit und auch als gastronomische
Versorgung der Campingplatz- und Ferienhausgéaste sein. Aufgrund Untersuchungen des
Bestandsgebaudes haben die neuen Eigentimer die Entscheidung getroffen, das ur-
sprungliche Gasthaus komplett riickzubauen und durch einen Neubau zu ersetzen. Der
Flachdachanbau des Gastraumes soll erhalten bleiben. Ebenso ist eine Vergro3erung des
Untergeschosses vorgesehen, um Lagerflache zu gewinnen. Die Gaststatte erhdlt zudem
eine erweiterte AuRengastronomie, um auch fur Tagesausfligler attraktiv zu sein.

Das Gebiet wird kiinftig unterschiedliche Beherbergungsangebote fiir Ubernachtungs-
gaste bieten. Geplant sind zum einen Ferienhauser fiir 2 — 4 Personen. Insgesamt sollen
16 dieser Ferienhauser errichtet werden. Zuséatzlich sind ca. 12 kleinere Ubernachtungs-
module vorgesehen. Die Grélien der Module sind jeweils flr 2 Personen ausgelegt.

Der Campingbetrieb wird in weiten Teilen weitergefuhrt und Zeltplatze sowie Wohnmobil-
und Wohnwagenstellplatze angeboten.

Um das Angebotsniveau auszubauen, missen Investitionen in die Attraktivitat und die Inf-
rastruktur des Campingplatzes getatigt werden. Auch wenn sich die Anlage bislang ohne
planungsrechtliche Grundlage entwickeln konnte, stof3en die nun geplanten Malihahmen
und Anderungen an die Grenzen des Bestandsschutzes bzw. der notwendigen Baugeneh-
migung. Der Campingplatz liegt im nach § 35 Baugesetzbuch (BauGB) zu beurteilenden
AulRenbereich und im Landschaftsschutzgebiet ,Spessart”.

Es bedarf der Planungssicherheit, die durch einen Bebauungsplan hergestellt werden soll.
Die Gemeinde Wiesen hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 12.06.2023 nach § 2
Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungs- und Griinordnungsplanes ,,Camping- und
Ferienhausgebiet Wiesbiitt* beschlossen. Das Areal soll als ,Sondergebiet, das der Erho-
lung dient* (SO) nach 8§ 10 Baunutzungsverordnung (BauNVO) ausgewiesen werden. Mit
der Planung sollen die bestehenden Nutzungen gesichert und bauliche Erneuerungsmaf3-
nahmen ermdglicht werden.

Nachdem im Flachennutzungsplan die Darstellung ,Sondergebiet — Campingplatz” der ge-
planten Festsetzung eines ,Sondergebietes, das der Erholung dient” zunachst entgegen-
steht, soll der Flachennutzungsplan im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB
geadndert werden. Ein entsprechendes Verfahren wurde vom Gemeinderat, ebenfalls am
12.06.2023, eingeleitet.
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Der Campingplatz in Verbindung mit der Gastronomie ist seit Jahrzehnten fester Bestand-
teil des Wiesener Tourismus und beliebtes Ausflugsziel fir Wanderer, Radfahrer und Mo-
torradfahrer.

Kinftig soll das Camping- und Ferienhausgebiet zu einem abwechslungsreichen Ort der
Erholung und Aktivitét einladen. Durch die regionale Vernetzung des Gebietes sind Mehr-
fachnutzungen mdglich, die den regional-touristischen Effekt der Angebote steigern und
eine wirtschaftliche Betreibung erleichtern.

Ein Ziel der Planung ist ein landschafts- und bedarfsgerechter Ausbau der bestehenden
Anlage. Die bisherigen Grenzen des Campingplatzes werden nicht verandert. Dariber
hinaus werden mit der Planung die auf dem Campingplatz bestehenden Nutzungen raum-
lich geordnet. Mit der Planung sollen auch bauliche Malinahmen — Neubau des Gasthau-
ses, Sanierung / Erweiterung des Sanitdrgebaudes, Errichtung von Ferienhausern — er-
mdoglicht werden.

PLANGEBIET
Lage, rAumlicher Geltungsbereich und angrenzende Naturraume

Das Plangebiet des Bebauungsplanes liegt ca. 650 m nordéstlich des Gemeindegebietes
von Wiesen an der bayerischen - hessischen Grenze. Zwischengelagert erstreckt sich ge-
meindefreies Gebiet — der Wiesener Forst. Im Norden grenzt das Gebiet an die Landes-
stral3e 2905. In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich 6stlich der Wiesblttsee — be-
reits jenseits der Landesgrenze in Hessen gelegen.

Der Geltungsbereich grenzt im Osten an den Naturpark Hessischer Spessart mit dem
Wiesbuttmoor im gleichnamigen Naturschutzgebiet (Landkreis Main-Kinzig-Kreis) sowie
unmittelbar an das FFH-Gebiet ,Wiesblttmoor mit angrenzenden Waldflachen*.

Folgende Flursticke liegen innerhalb des Geltungsbereiches: 7588, 7589, 7589/3, 7589/4,
7589/5, 7590, 7591, 7592 und 7593, Gemarkung Wiesen.
Die GesamtgrofRe betragt 16.313 m2 (ca. 1,63 ha).

"Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2022"
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Abb. 1 Geltungsbereich des Bebauungsplanes (unmafistéblich)
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2.2 VerkehrserschlieRung

Eine gesicherte VerkehrserschlieBung des Plangebietes ist Uber die Landesstral3e 2905/
Staatsstraf3e 2905 vorhanden.

2.3 Ver- und Entsorgung

Die Camping Resort im Spessart GmbH beantragte im September 2024 die naturschutz-
rechtliche Erlaubnis fur die Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen im Bereich ei-
nes Wiesen- und Schotterweges in der Gemarkung Wiesen. Die geplante Trasse ist au-
Berhalb der Schutzzonen des Wasserschutzgebietes. Vorgesehen ist, auf einer Lange von
ca. 2,7 km und einer Tiefe von 1,00 m — 1,20 m Strom, Glasfaser, Wasser, Abwasser und
Leerrohre bis zu dem bereits vorhandenen Campingplatz zu verlegen. Die geplante Malf3-
nahme befindet sich im Bereich des Landschaftsschutzgebietes ,,Spessart” und einer bio-
topkartieren Flache. Mit Bescheid vom 24. Januar 2025 (Az. 51.1-1732.3/0-18/24) wurde
gemal der Verordnung Uber das Landschaftsschutzgebiet ,Spessart” die naturschutz-
rechtliche Erlaubnis unter Auflagen erteilt.

Trink- und Loschwasser

In Wiesen erfolgt die Wasserversorgung tber den Brunnen Bieberfeld.

Als bauliche MalBhahmen sind zunachst - nach Abbruch des Bestandsgebaudes - der
Neubau des Gasthauses mit zwei Ferienwohnungen und Lagerflachen im Bereich der Un-
terkellerung der Biergartenflache sowie eine Modernisierung der Sanitaranlagen fir das
Camping- und Ferienhausgebiet vorgesehen. In einer spateren Phase ist die Errichtung
von Ferienhausern beabsichtigt. Kinftig erfolgt die Wasserversorgung uber die neue
Trasse. Zur Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs soll das anfallende Niederschlags-
wasser der Gaststatte und des Sanitargebaudes in einer Zisterne gesammelt und zur
Brauchwassernutzung in den Gebauden verwendet werden.

Bei der Ermittlung der notwendigen Léschwassermenge sind die Vorgaben der Arbeits-
blatter W 405 des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) zu beachten.

Schmutz- und Niederschlagswasser
Schmutzwasser

Die anfallenden Schmutzwassermengen werden tber die geplante Trasse im Bereich des
Schotterweges abgefiihrt.

Niederschlagswasser

Das auf den Dachflachen der Gaststatte und des Sanitéargebdudes anfallende Nieder-
schlagswasser wird in das angrenzende oberirdische Gewésser (Bach) eingeleitet. Die
Einleitung erfolgt Gber eine Regenrtickhaltung mit gedrosselter Abgabe zur Begrenzung
der Abflussmenge (hydraulische Entlastung des Gewéssers) sowie eine Uberlaufmulde
zur Sedimentation von Feststoffen.

Die Zulassigkeit der Einleitung richtet sich nach den ,Technischen Regeln zum schadlosen
Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in oberirdische Gewasser (TRENOG).
Die unbefestigten bzw. wasserdurchlassigen Oberflachen entwéssern in den Untergrund.
Uberschiissige Niederschlagsmengen werden zur Entwasserungsmulde am tiefsten
Punkt des Campingplatzes geleitet.

Das anfallende Niederschlagswasser der Ubernachtungsmodule und Ferienh&auser soll
punktuell auf den einzelnen Parzellen versickern. Hierzu sind jeweils kleine Mulden anzu-
legen, die 1/15 der Dachflache umfassen.

Das Entwasserungskonzept zur Niederschlagswasserbeseitigung ist der Begriindung als
Anhang 2 beigefugt (Garten- und Landschaftsbau GmbH, Stefan Karger, Witten; Lageplan
15.04.2025).
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3.1

Stromversorgung

Die Stromversorgung erfolgt durch die Bayernwerk Netz GmbH.

UBERGEORDNETE PLANUNGSVORGABEN

Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP)
Regionalplan der Region Bayerischer Untermain (RP1)

Die Gemeinde Wiesen liegt gemal Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP, Stand
01.06.2023) und Regionalplan der Region Bayerischer Untermain (RP1, Stand
25.08.2020) im ,Allgemeinen landlichen Raum*.

Bauleitplane sind den Zielen und Grundsétzen der Raumordnung, die im Landesentwick-
lungsprogramm Bayern (LEP) und dem Regionalplan der Region Bayerischer Untermain
(RP 1) festgesetzt sind, anzupassen.

1. Tourismus

Im Zusammenhang mit der zukunftsfahigen Gestaltung und Entwicklung eines naturnahen
Camping- und Ferienhausgebietes sind folgende Grundsatze des LEP und des RP 1 zu
nennen:

Wirtschaft — Tourismus (5 LEP und 3.2 RP 1)

Wirtschaftsstruktur (5.1 LEP)
(G) Die Standortvoraussetzungen fir eine wettbewerbsfahige Tourismuswirtschaft sollen
im Einklang mit Mensch und Natur erhalten und verbessert werden.

Tourismus, Freizeit und Erholung (3.2.6 RP 1)

(01) Es ist darauf hinzuwirken, den Erholungswert der Region mit seiner landschaftlichen
und kulturellen Attraktivitat zu erhalten und durch den weiteren Ausbau des touristi-
schen Angebotes auf Dauer zu sicher und zu verbessern.

(02) Es ist darauf hinzuwirken, Vorhaben zur Verlangerung der Saison zu unterstitzen.
Diese sind besonders geeignet, die Attraktivitat der Region nachhaltig zu sichern und
zu steigern.

Das Vorhaben unterstiitzt diese Grundsatze mit den geplanten MaRnahmen.

2. Landschaftsschutzgebiet und FFH-Gebiet

Das Plangebiet liegt gemaf Festlegung im Regionalplan im landschaftlichen Vorbehalts-
gebiet (Karte 3 ,Landschaft und Erholung®, RP1) — deckungsgleich mit dem Landschafts-
schutzgebiet ,Spessart® (LSG 00561.01) innerhalb des ,Naturpark Spessart* (NP-00015).
Auf hessischer Seite grenzt das Plangebiet an das FFH-Gebiet ,Wiesbittmoor mit angren-
zenden Waldflachen® an.

Folgende Festlegungen des LEP und RP 1 sind hier zu benennen:

Natur und Landschaft (7.1 LEP und 4.1 RP1)

Landschaftliche Vorbehaltsgebiete (Ziel 7.1.2 LEP)

Gebiete mit besonderer Bedeutung fir Naturschutz und Landschaftspflege sind in den
Regionalplanen als landschaftliche Vorbehaltsgebiete festzulegen.

Schutz und Pflege der Landschaft (4.1.2 RP 1)

Nach 4.1.2-01 RP1 sollen die schutzwirdigen Landschaftsteile der Region, ein System
von Naturparken, Landschaftsschutzgebieten, Naturschutzgebieten, Naturdenkmalern
und Landschaftsbestandteilen, gesichert, vorhandene Schéaden durch entsprechende
Ordnungs-, Sanierungs- und Pflegemal3inahmen behoben werden. Diese schutzwiirdigen
Landschaftsteile sollen in ihrer Funktion als biologisch und strukturell bereichernde
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3.2

-8-

Elemente der Landschaft, als Kompensatoren der Belastungen von Naturhaushalt und
Landschaftsbild und als Lebensraume hier seltener bzw. selten gewordener Pflanzen- und
Tiergesellschaften gestéarkt werden.

Erhalt der Arten- und Lebensraumvielfalt, Biotopverbundsystem (Grundsatz 7.16 LEP)
Lebensraume fiir wildlebende Tier- und Pflanzenarten sollen gesichert und insbesondere
auch unter dem Aspekt des Klimawandels entwickelt werden. Die Wanderkorridore wild-
lebender Arten an Land, im Wasser und in der Luft sollen erhalten und wiederhergestellt
werden.

Es handelt sich um ein Bestandsgebiet, das planungsrechtlich gesichert und nachhaltig
entwickelt werden soll. Eine Ausweitung der genutzten Flache tber den Bestand hinaus
ist nicht beabsichtigt.

Der Geltungsbereich liegt im Landschaftsschutzgebiet ,Spessart”. Das Vorhaben wider-
spricht dem Schutzziel der Verordnung Uber das Landschaftsschutzgebiet ,Spessart”
(8 3), die Schdnheit, Vielfalt und Eigenart des fir den Spessart typischen Landschaftsbil-
des zu bewahren und die Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes zu gewébhrleisten. Die
Gemeinde beantragt daher die Herausnahme des Geltungsbereiches aus dem Land-
schaftsschutzgebiet und Aufnahme einer Ersatzflache von ca. 12.800 m2 auf Teilflachen
der Flurstiicke 1208, 1209, 1210, 1211, 1213, 1214, 1215, 1216 und 1217, Gemarkung
Wiesen (nérdlich Bereich ,Landerthal).

3. Vorranggebiet fur die Wasserversorgung

Das Plangebiet liegt gemal Festlegung im Regionalplan (Tekturkarte 6 zu Karte 2 ,Sied-

lung und Versorgung und Ziel 4.2.6-02 RP 1) am Rande des Vorranggebietes fur die Was-

serversorgung T1 ,Nordlich Wiesen®.

Nach den Zielen unter 4.2.6-01 und 02 RP 1 sind in den Vorrang- und Vorbehaltsgebieten

fur die Wasserversorgung die Grundwasservorkommen vor irreversiblen und grundwas-

sergefahrdenden Nutzungen zu schitzen. In den Vorranggebieten fir die Wasserversor-
gung kommt dem vorsorgenden Trinkwasserschutz gegentiber anderen raumbedeutsa-
men, aber mit dem vorsorgenden Trinkwasserschutz nicht zu vereinbarenden Nutzungen

Vorrang zu.

Gemal der Begrindung hierzu sind u.a. folgende Nutzungen in Vorranggebieten Wasser-

versorgung in der Regel zulassig:

- vorhandene Bebauung (Bestandsschutz);

- die Ausweisung von Baugebieten und dadurch bedingte Baumaflinahmen wie Keller
sowie Anderungen von baulichen Nutzungen; ausgenommen hiervon sind bauliche
Anlagen mit erhohtem Gefahrdungspotential durch wassergeféahrdende Stoffe;

- Einzelvorhaben ohne tiefgreifende Gelandeeinschnitte;

- Anlagen fur bliche Gebaudeheizungen (Ol- bzw. Gasheizungen);

- die land- und forstwirtschaftliche Nutzung.

Der Bebauungsplan tberplant bereits bestehende Bebauung und Nutzung. Die beabsich-
tigten MalBhahmen mit dem Ziel der Erhaltung und Weiterentwicklung eines Feriengebie-
tes mit Gastronomie erscheinen grundsatzlich vereinbar mit den Zielen des RP 1.

Flachennutzungsplan

Im wirksamen Flachennutzungsplan (2. Anderung und Erganzung — Neutiberarbeitung,
wirksam seit 22.12.2009) einschlieRlich der nachfolgenden Anderungen ist der Gstliche
Teil des Plangebietes - im Bereich der bestehenden Nutzung — als Sondergebiet (Cam-
pingplatz) und die westliche Teilflache als Fléache fiir die Landwirtschaft mit Feldgehélzen
dargestellt.
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Abb. 2 Auszug aus dem wirksamen Flachennutzungsplan

mit dem Geltungsbereich der Anderung 8 (unmaRstablich)

Mit der vorgesehenen Festsetzung eines Sondergebietes (SO), das der Erholung dient
(8 10 BauNVO) - einschlie3lich der Nutzungen Camping und Ferienwohnen — in Verbin-
dung mit privaten Griinflachen entspricht der Bebauungsplan nicht in Ganze der Darstel-
lung des Flachennutzungsplanes.

Da Bebauungsplane geméanR 8§ 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flachennutzungsplan zu entwi-
ckeln sind, wird der Flachennutzungsplan im Parallelverfahren (§ 8 Abs. 3 BauGB) gean-
dert.
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Abb. 3 Flachennutzungsplan Anderung 8 (unmaRstéblich)
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3.3 Anbauverbotszone und Anbaubeschrankungszone an der LandesstralRe 2905

Das Plangebiet reicht in die Anbauverbotszone an der Landesstraf3e 2905 (0 bis 20 m,
gemessen vom aulReren Rand der befestigten Fahrbahn) gemal3 § 23 Abs. 1 Hessisches
Stral3engesetz (HStrG) und in die Anbaubeschrankungszone gemal} § 23 Abs. 2 HStrG
(bis zu 40 m).

Innerhalb der Bauverbotszone sind Nebenanlagen, Stellplatze, Garagen, Tiefgaragen i.S.
der 88 12 und 14 BauNVO unzulassig.

4. BESTAND

Fotodokumentation zum Bestand

Zufahrt von der Landesstrale 2905 Gasthaus Ansicht Nordwest
aus Richtung Florsbach gesehen

Gasthaus Ansicht Nordost Sanitargebaude
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Wohnwagenstandplatze im Suden Blick von Suden nach Norden

Blick von Norden nach Siden Westliches Plangebiet nach der Rodung
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Februar 2024

Blick vom Gasthaus tiber den Campingplatz

Wieshiittsee Weg zwischen Wiesbiittsee und Campingplatz

5. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Mit der Aufstellung des Bebauungs- und Grinordnungsplanes ,Camping- und Ferienhaus-
gebiet Wiesbutt* wird der Planbereich als ,Sondergebiet, das der Erholung dient* und als
.Private Grunflache" ausgewiesen.

5.1 Art der baulichen Nutzung und Zweckbindung
(8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Das Plangebiet des Bebauungsplanes wird entsprechend der Planungskonzeption zum
gréRten Teil als ,,Sondergebiet, das der Erholung dient* (SO) nach § 10 Baunutzungs-
verordnung (BauNVO) festgesetzt. Das Sondergebiet dient zu Zwecken der Erholung,
dem Camping und dem Ferienwohnen.
Auf Grundlage der vorgesehenen verschiedenen Nutzungen erfolgt eine Differenzierung
Uber die besondere Zweckbestimmung.

Sondergebiet SO1 ,,Gastronomie*

Das Sondergebiet SO1 umfasst im Wesentlichen den Bereich der bestehenden Gaststatte
mit Biergarten. Der Nutzungsumfang wird mit der Zweckbestimmung ,Gastronomie*” fest-
gelegt. Zugelassen werden eine Schank- und Speisewirtschatft, 2 Ferienwohnungen — vor-
gesehen im Dachgeschoss des Neubauteils des Gasthauses — sowie eine AuRenbewirt-
schaftung (Biergarten).
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Die Gaststatte in Verbindung mit der AuRengastronomie soll kiinftig Ausflugsziel fur Ta-
ges-/Wochenendausfliigler, Wanderer, Radfahrer, Biker und Gesellschaften sein. Zudem
kann diese als gastronomische Versorgung der Resortgaste dienen.

Sondergebiet SO2 ,,Ferienhausgebiet*

In dem westlichen Bereich des Gebietes sollen vorrangig Ferienh&user (Blockhitten) und
kleinere Ubernachtungsmodule angeordnet werden. Dieser Bereich wird als Sondergebiet
S0O2 mit der Zweckbestimmung ,Ferienhausgebiet” festgesetzt.

Zulassig sind Ferienhauser bzw. Ferienhitten und Ubernachtungsmodule, die aufgrund
ihrer Lage, Grof3e, Ausstattung, Erschlielung und Versorgung geeignet und dazu be-
stimmt sind, Uberwiegend und auf Dauer einem wechselnden Personenkreis zur Erholung
dienen. Ein dauerhaftes Wohnen ist nicht zulassig.

Darliber hinaus sind auch Standplatze fir Wohnwagen und Wohnmobile zulassig.

Ziel ist es, kiinftig unterschiedliche Ubernachtungsmoglichkeiten fiir Urlaubsgaste anzu-
bieten.

Sondergebiet SO3 ,,Campingplatzgebiet*

In Teilen des bestehenden Platzes soll der Campingplatzbetrieb weitergefiihrt werden.

In dem Sondergebiet SO3 ,,Campingplatzgebiet” sind Zelte, Caravans (Wohnwagen) und
Wohnmobile zulassig.

Sondergebiet SO4 ,,Betrieb, Verwaltung und Sanitar*

In dem Sondergebiet SO4 ,Betrieb, Verwaltung und Sanitar” sind neben festen Unterkinf-
ten fur z.B. Betriebsinhaber, Platzwart und andere Aufsichtspersonen auch sanitare Anla-
gen und Carports zulassig. Diese Festlegungen entsprechen den Bestandsnutzungen.

Zusatzlich sind in den Sondergebietsflachen untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen, die der allgemeinen Zweckbestimmung des Sondergebietes dienen, zulassig.
Dazu zéhlen z.B. Stellplatze, Zufahrten, E-Ladestationen etc.

MalR der baulichen Nutzung
(89 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. 88 16, 18 bis 20 BauNVO)

Zur Begrenzung des Mal3es der Bodenversiegelung werden anstelle der Grundfla-
chenzahl (GRZ) maximale Grundflachen der baulichen Anlagen festgesetzt.

Grundflache
(8 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 BauNVO)

SO1 ,Gastronomie”
In dem Sondergebiet SO 1 ,Gastronomie” ist insgesamt eine Grundflache von 600 m2 zu-
lassig.

S0O2 ,Ferienhausgebiet"

In dem Sondergebiet SO2 ,Ferienhausgebiet” sind insgesamt maximal 16 Ferienhauser
(2 — 4 Personen) mit jeweils 65 m2 Grundflache und 12 Ubernachtungsmodule mit jeweils
25 m2 Grundflache zulassig.

S04 . Betrieb, Verwaltung und Sanitar”
Fir das Sondergebiet SO4 ,Betrieb, Verwaltung und Sanitar” wird ebenfalls eine maximale
Grundflache von 600 m? festgesetzt.
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Hohe der baulichen Anlagen und Zahl der Vollgeschosse
(8 18 und & 20 BauNVO)

Die Festsetzungen zur Hohe der baulichen Anlagen und Zahl der Vollgeschosse im SO1
.Gastronomie” ergeben sich sowohl aus dem Baubestand als auch aus dem geplanten
Neubau anstelle des urspringlichen Gasthauses. Die Planung sieht ein Erdgeschoss und
ein Dachgeschoss mit Kniestock vor. Die Wandhohe wird auf 7,00 m bergseits, bzw. auf-
grund des bestehenden Gelandeverlaufs auf 8,50 m talseits begrenzt.

Fir die Bauteile mit Flachdach — bestehender Gastraum mit Keller und geplante Unterkel-
lerung der Biergartenflache — werden ebenso Hohenfestsetzungen getroffen.

Im Gbrigen Gebiet wird die maximal zulassige Zahl der Vollgeschosse auf eines begrenzt
mit einer Wandhohe von 4,00 m. Bei Ausbildung eines hthenversetzten Pultdaches darf
der First die Wandhéhe um max. 3,00 m Uberschreiten.

Unterer Bezugspunkt fur die Hohenfestlegungen ist die geplante Geldndeoberflache.

Gelandeveranderungen und Mauern

Zur Herstellung von ebenen Flachen fir die Ferienhauser und die Wohnmobile /-wagen
werden im ndrdlichen Teil das Sondergebietes SO2 Auffullungen und Mauern bis zu einer
Hohe von 2,30 m zugelassen. Werden durch die Geldndesituation hohere Mauern erfor-
derlich, so sind diese im Versatz in einer Breite von mindestens 1,00 m herzustellen oder
durch Béschungen zu erganzen.

Im Bereich des Neubaus des Gasthauses und der Biergartenunterkellerung sind Abgra-
bungen bis 1,50 m zul&ssig.

5.3 Bauweise und Uberbaubare Grundstiicksflachen
(8 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 und § 23 BauNVO)

Innerhalb der Sondergebietsflachen SO1, SO2 und SO4 erfolgt die Abgrenzung der Uber-
baubaren Grundstiicksflachen durch Baugrenzen. Festgesetzt ist die offene Bauweise.

5.4 Verkehrsflachen
(8 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Das Plangebiet befindet sich lageméaRig auf dem Staatsgebiet von Bayern. Die Anbindung
des bestehenden Campingplatzes erfolgt Uber eine direkte Zufahrt im Bereich ,,Gastrono-
mie“ zur LandesstralRe 2905, die sich auf Hessischem Hoheitsgebiet befindet. Diese Zu-
fahrt soll auch kinftig das Camping- und Ferienhausgebiet erschlieBen. Weitere An-
schliisse an die Landesstral3e sind nicht zulassig.

BP-9607-BG_Camping_Ferienhausgebiet Wiesbuitt



6.

6.1

6.1.

6.1

-15-

NATUR UND UMWELT

Maflinahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft
(8 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

1 Boden- und Grundwasserschutz

Eine wesentliche Voraussetzung fur den Grundwasser- und Bodenschutz ist das Offen-
halten der Béden. Die Bodenversiegelung durch undurchlassige Deckschichten (Asphalt,
Pflaster und Platten mit geringem Fugenanteil etc.) ist auf ein Mindestmalf’ zu beschréan-
ken. Stellplatze, Zufahrten und Wege sind versickerungsfahig auszubauen bzw. das Was-
ser in seitliche Vegetationsflachen zu leiten. Die Versickerung von Niederschlagswasser
ist ein Beitrag zur Grundwasserneubildung und tragt zur Reduzierung des Oberflachenab-
flusses bei einem Starkregen bei.

.2 Belange des Artenschutzes

Im Vorfeld des Teilabbruchs der Gaststatte und der Sanierung eines Gebaudeteils wurde
eine Artenschutzrechtliche Beurteilung (ASB) von dem Dipl.-Biol. Marcus Stiiben, Bessen-
bach (Naturschutzrechtliche Angaben zur ASB, 07.11.2024, siehe Anlage 1 der Begrun-
dung) erstellt.

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung und des Ausgleichs werden durchgefihrt, um
Gefahrdungen der nach den hier einschlagigen Regelungen geschitzten Tier- und Pflan-
zenarten zu vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestande gem. § 44
Abs. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berticksichtigung folgender Vorkehrungen:

MaBnahmen zur Vermeidung (V)

V1: (Baufeldeinrichtung flr Abbruch, Zufahrten, Lagerflachen): Klare Abgrenzung des
Baufeldes und der Zufahrten, Beeintréchtigungen aufRerhalb des Baufeldes durch Befah-
ren, Materialablagerungen, Verschmutzungen, etc. sind zu unterlassen.

V2: (Baufeldraumung): Zwischen dem 1.Oktober bis Ende Februar kann die Anlage von
Rohbodenflachen im Baufeld (in der Regel mit Abschieben des Oberbodens mit Entfer-
nung der restlichen Vegetation und Streuauflage) fir den geplanten Abbruch und Sanie-
rungen (z.B. fur Materiallagerflachen, etc.) jederzeit auch ohne Nachkontrolle auf Boden-
bzw. Freibriter erfolgen. Bei einem geplanten Abschieben in der Brutzeit misste ggf.
eine Nachkontrolle auf Boden- bzw. Freibrtter erfolgen.

V3: (Gebaude): vgl. Fotoverzeichnis (inkl. Befunde)

Grundsatzlich sind alle Gebaudestrukturen, die im Abbildungs- und Fotoverzeichnis mit
Strukturen oder potenziellen Befunden diesbeztiglich beschrieben wurden, (wie angege-
ben) entweder einer Nachkontrolle vor dem Abbruch zu unterziehen und / oder manuell
zuriickzubauen bzw. abzubrechen, um ein aktuelles Vorkommen von Flederm&usen
(ganzjahrig maglich!) und von Gebaudebritern (Brutzeiten beachten) rechtzeitig erkennen
zu konnen. (Bsp.: Absuchen und Ausleuchten von allen (v.a. fir Spalten-Flederméuse!)
frei zuganglichen Raumen, Mauerspalten, Balkenrissen, Spalten im DG, etc. durch den
Bauherrn).

Die detaillierten Ausfiihrungen werden an dieser Stelle nicht aufgefiihrt, da der Gebaude-
abbruch bereits erfolgt ist.

V4: (Neubau oder Sanierung): Es sind die aktuellen Bestimmungen zum Schutz vor nega-
tiven Lichtwirkungen durch AufRenbeleuchtungen zu beachten.
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V5: (Fledermause): Verzicht auf Nachtbaustellen oder Abschirmung von nachtlichem
Streulicht gegentber dem Umfeld. Baustellen-/ StralRen- / Wege- / Objektbeleuchtung aus-
schlieZlich mit insektenfreundlichen Lampen mit Abschirmung von nachtlichem Streulicht
durch geeignete Lichtfihrung gegen den Umgriff und Einsatz von Bewegungsmeldern
oder Abschaltvorrichtungen (bei AuRenbeleuchtungen), um keine Insekten und damit ggf.
Flederméuse anzuziehen bzw. durch Licht zu vergramen (lichtmeidende Arten!).

V6: Fallenwirkungen: Neu- oder auch Umbauten inklusive ihrer Auf3enanlagen sind hin-
sichtlich ihrer Fallenwirkungen zu tiberprifen: Sichere Einlaufrinnen und Gullys durch eng-
maschige Vergitterungen und / oder Ausstieghilfen, gesicherte Regen-Fallrohre z.B. mit
Gittereinsatz, etc.

V7: Vogelfreundliches Bauen bzgl. Vogelschlagrisiko an Glasscheiben: Durchsicht (Bsp.:
grolRere Eckverglasungen!), Spiegelungen (z.B. Baume oder Straucher direkt vor grofl3en
Glasfronten), Attraktionen sind zu vermeiden. Weitere Informationen und Broschiren bei
den Vogelwarten, Vogelschutzverbanden und der Okologischen Baubegleitung (OBB).

V8: Okologische Baubegleitung (OBB, hier in Rufbereitschaft bei Riickfragen / aktuellen
Befunden vollkommen ausreichend) zur Sicherung der Umsetzung der Vermeidungs- und
Ausgleichs-MaRRnahmen.

Maflhahmen des Ausgleichs

Al: (Spalten-Flederméuse): Die Verluste von Gebaude-Spaltenquartieren im Bereich der
Dacheindeckung mit den Gauben als dauerhafte gesetzlich geschitzte Lebensstatten fur
Flederm&use durch die Abbrucharbeiten sind auszugleichen durch die fachgerechte An-
bringung und dauerhafte Unterhaltung von insgesamt 3 Stiick Fledermaus-Sommer-
Flachkéasten als Baumké&sten an starken Bestandsbdumen im nahem Umgriff — spatestens
sobald entsprechende Kasten lieferbar sind und bereitstehen.

6.1.3 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Fur die Ermittlung des Kompensationsbedarfs fur die zu erwartenden Eingriffe in Natur
und Landschatft gilt die neue Methodik der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung gemarf
der Fortschreibung des Leitfadens ,Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft* (Stand
2021). Die Bestandsbewertung und Ermittlung des Ausgleichsbedarfs (Bearbeitung: Land-
schaftsarchitekt (B.Sc.) A. Poggenpohl; 08.04.2025; siehe Anlage 2 der Begriindung) hat
einen Kompensationsbedarf von 3.294,02 Wertpunkten (WP) ergeben.

KompensationsmafRhahmen
Die mit der Bebauung und Versiegelung entstehenden Beeintrachtigungen werden durch
AusgleichsmalRnahmen innerhalb des Plangebietes kompensiert.

MaRnahmen innerhalb des Gebietes

Zur Kompensation der beiden grofRen, gerodeten Einzelbdume werden 14 grof3kronige
Laubbdume (z.B. Fagus, Carpinus, Querens, Betula, Populus, Sorbus, Salix, Acer) ge-
pflanzt.

Am siidlichen Grenzverlauf des Plangebietes flieRt der Uberlaufgraben des Wieshiittsees.
Aufgrund verschiedener anthropogener Einfliisse wie Zaunstrukturen, Steinstufen und Be-
gradigungen weist der Graben keine grof3e dkologische Wertigkeit auf.

Mit der Entwicklung eines bedingt naturnahmen Wechselwasserbereiches an dem Ge-
wasser soll ein 6kologischer Mehrwert generiert werden. Folgende Mal3nahmen sind vor-
gesehen:

Aus- und Riickbau der anthropogenen Einfllisse

Errichtung einer ca. 0,40 bis 0,50 m Mauer aus Rechteck-Buntsandsteinen in einem

Abstand von ca. 2,00 m vom Gewasser auf einer Lange von ca. 106,00 m
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Punktuelle Platzierung von Ablenksteinen aus Buntsandstein zur Ufersicherung

Die 2,00 m breite Flache zwischen Bachufer und kinftiger Mauer ist als Hoch-
staudenflur oder Wiese mit gebietseigenem Saatgut aus dem Ursprungsgebiet 21
.Hessisches Bergland” fur frische bis feuchte Standorte einzusaen, zu entwickeln
und zu erhalten. Die Nutzung dieses renaturierten Uferbereiches zu Freizeitzwecken
Art (inkl. Des Abstellens oder Lagerns von Geraten, Mobel, Holz oder Ahnlichen ist
nicht zulassig, ebenso jegliche andere Art der Bodenbefestigung (z.B. Schottern,
Verlegen von Pflastersteinen 0.4.).

6.1.4 Umweltvertragliche Beleuchtung zum Schutz der Biotope in den Schutzgebieten,
zum Schutz dammerungs- und nachtaktiver Tiere und zur Reduzierung der Lichtver-
schmutzung

Die Baustellenbeleuchtung, die 6ffentliche und private AuRenbeleuchtung im Plange-
biet sind energiesparend, streulichtarm und insektenvertraglich zu installieren und zu
betreiben.

Fir die AuRenbeleuchtung sind Leuchtmittel mit geringer UV- und Blauemission wie
amberfarbene LEDs mit bis max. 3.000 Kelvin zu verwenden. Das Licht darf nur nach
unten strahlen. Hierfur ist die Lichtquelle (Leuchtengehduse) komplett nach oben und
zu den Seiten abzuschirmen (ULR = 0 %). Leuchtende Werbeanlagen kénnen davon
ausgenommen werden. Objektbeleuchtungen sind in einem von oben nach unten ge-
richteten Winkel zu installieren. Auerdem empfehlen wir, in den spaten Nachtstun-
den samtliche Beleuchtung zusatzlich deutlich zu reduzieren (um mind. 70 %). Leuch-
tende Werbeanlagen und Objektbeleuchtungen, die nicht der Sicherheit dienen, soll-
ten wahrend der spaten Nachtstunden (mind. von 23 Uhr bis 5 Uhr) ausgeschaltet
werden oder nur durch Bewegungsmelder zu bedienen.

6.1.5 Pflanzgebote

Im westlichen Bereich des Plangebietes wurde der Geholzbestand wegen Schad-
lingsbefall (Borkenkafer) gerodet. Auf dieser randlichen Grunflache sind zur Bildung
eines neuen Waldmantels und landschaftlichen Einbindung des Camping- und Feri-
enhausgebietes Baum- und Strauchpflanzungen mit heimischen Gehdélzen festge-
setzt.

Entlang der LandesstralRe 2905 begrenzt eine Heckenpflanzung die Erholungsflache.
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7. IMMISSIONSSCHUTZ

Verkehrslarm

Nordlich des Sondergebietes verlauft die LandesstralRe 2905.

Berechnung des Beurteilungspegels nach DIN 18005

Spalte 1 2 3 4 5
Zeile VERKEHRSWEG L2905
tags nachts
1 Zahlstelle 58229550
2 DTV 2021 Kfz/24h 1283
3 Lkw-Anteil (SV) 33
4 (DDT7\'/V220(;3201x1, 07) Kfz/24h 1373
5 LKW-Anteil p % 2,6
6 M 2035 Kfz/h 82 11
7 L mos dB 56,5 47,7
8 AL stg =<5% dB 0
9 AL sto Asphalt dB -0,5
tags nachts tags nachts
56,0 48,2 56,0 48,2
10 ALy 50 km/h dB -6,7
70 km/h dB -3,5
11 AL dB 0
50 km/h 70 km/h
2 L | o [ raow | o |
Baugrenze 23 m zur Mitte der Landesstral3e L 2905
13 Als 23m dB +0,6
14 tags nachts tags nachts
49,9 41,1 53,6 44,9

Nach DIN 18005 Teil 1, Beiblatt 1 sind folgende schalltechnischen Orientierungswerte in
dem Sondergebiet tags 55 dB, nachts 45/40 dB zu beachten, um eine angemessene Be-
ricksichtigung des Schutzes vor Larmbelastungen zu erfillen.

Bei zwei angegebenen Nachtwerten gilt der niedrigere fir Industrie, Gewerbe- und Frei-
zeitlarm, der héhere fur Verkehrslarm.

Es besteht eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h in Héhe Sondergebiet SO 1
,Gastronomie* bzw. 70 km/h in H6he Sondergebiet SO 2 ,Ferienhausgebiet”.

Im Ergebnis wird festgestellt, dass im Sondergebiet innerhalb der Gberbaubaren Flachen
die Schalltechnischen Orientierungswerte sowohl fir den Tagzeitraum als auch den
Nachtzeitraum eingehalten werden.
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BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(8 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art 81 BayBO)

Dachformen und Dacheindeckung

Zur harmonischen Integration in den Landschaftsraum sind fiir den Neubau des Gasthau-
ses sowie die Ferienhauser, Betriebs- und Sanitdrgebaude nur geneigte Dacher mit einer
Neigung bis maximal 40° zugelassen. Fur die Dacheindeckung sind gedeckte Farbtone zu
verwenden. Glanzende Materialien sowie grelle Farben sind nicht zuldssig. In die Dach-
flachen integrierte oder aufgesetzte Solaranlagen werden zugelassen.

Fassadengestaltung
Eine grelle Farbgebung und glanzende Oberflachen sind an den Fassaden unzulassig.

Einfriedungen
Die Einfriedungen der einzelnen Parzellen sind nur in Form von Hecken und Grunanpflan-
zungen aus heimischen standortgerechten Laubgehoélzen zulassig.

NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN
(8 9 Abs. 6 BauGB)

Nachrichtlich tbernommen wurden die Anbauverbotszone nach Art. 23 Abs. 1 Hessisches
Stral3engesetz (HStrG) in einer Entfernung bis zu 20 m und die Anbaubeschrankungszone
nach Art. 23 Abs. 2 HStrG in einer Entfernung bis zu 40 m an der Landesstral3e 2905,
gemessen vom auf3eren Rand der befestigten Fahrbahn.

Die Abgrenzung des Landschaftsschutzgebietes ,Spessart” (LSG 00561.01) innerhalb des
,Naturpark Spessart“ (NP 00015) ist in der Planzeichnung als nachrichtliche Ubernahme
enthalten und in der Legende erlautert.

HINWEISE

Der Bebauungsplan enthalt ergénzende textliche Hinweise und Empfehlungen. Diese sind
nicht Bestandteil der Festsetzungen, da eine bodenrechtliche Relevanz nicht vorliegt oder
andere gesetzliche Regelungen heranzuziehen sind. Eine Beachtung der Hinweise im
Plangebiet ist dennoch geboten.

»  Schalltechnischer Orientierungswert nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1
Dem Sondergebiet ,,Camping- und Ferienhausgebiet Wiesblitt* und somit den schutz-
bedirftigen Nutzungen werden folgende Orientierungswerte zugeordnet:
tags 55 dB und nachts 45/40 dB.
Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere fur Industrie-, Gewerbe- und
Freizeitlarm und der hdhere fur Verkehrslarm gelten.

. LandesstralRe/Staatsstral3e 2905
Auf die von der LandesstraR3e/Staatsstralle auf das Sondergebiet einwirkenden Im-
missionen (z.B. Larm usw.) wird hingewiesen. Forderungen hinsichtlich erforderlicher
SchutzmalRnahmen kénnen gegeniber dem StralRenbaulasttrager der Landes-
stralRe/Staatsstral3e nicht geltend gemacht werden.

. Bodenfunde und Denkmalschutz
Es wird auf die Beachtung des Art. 8 Abs. 1 und 2 Bayerisches Denkmalschutzgesetz
BayDSchG) hingewiesen. Eventuell weitere zu Tage tretende Bodendenkmaler un-
terliegen der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt flir Denkmalpflege oder die
Untere Denkmalschutzbehoérde. Die aufgefundenen Gegenstande und der Fundort
sind unverandert zu belassen.
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+ Schutz vor Uberflutungen
Um Schéaden infolge von Starkregenereignissen zu vermeiden, sind bauliche Vorsor-
gemalRnahmen zu treffen, die das Eindringen von oberflachlich abflieRendem Wasser
in Erd- und Kellergeschosse bzw. in Gebaudedffnungen dauerhaft verhindern. Es wird
ein Sicherheitszuschlag gegeniiber Gebaudedtffnungen von mindestens 25 cm iber
Gelande / Fahrbahnoberkante empfohlen.

Dammbauwerk
Baumaflnahmen sind mit der Unteren Wasserbehdrde Main-Kinzig-Kreis abzustim-
men. Bei Baumal3hahmen in Richtung Dammbauwerk ist eine wasserrechliche Ge-

nehmigung erforderlich.

* Flache fur die Forstwirtschaft - Waldschutz
Zum Schutz der angrenzenden Waldflachen ist zu beachten, dass offene Feuerstatten
oder unverwahrtes Feuer (z.B. Lagerfeuer- oder Grillplatze) auf den Grundstiicken ge-
maf Art. 17 Abs.1 Nr. 1 und 2 BayWaldG und nach § 8 HWaldG erlaubnispflichtig sind.

» DIN-Vorschriften
Die DIN-Vorschriften, auf die in der Bebauungsplanurkunde verwiesen wird, werden im
Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Schollkrippen, Marktplatz 1, 63825 Schoéllkrip-
pen wahrend der allgemeinen Dienststunden zur Einsicht bereitgehalten.

11. FLACHENBILANZ

Nutzung Flache

Sondergebiet 13.163 m2

Griunflache 3.150 m2

Gesamtflache Plangebiet 16.313 m2
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UMWELTBERICHT
Einleitung
Anlass des Umweltberichtes

Der Gemeinderat der Gemeinde Wiesen hat in seiner Sitzung vom 12.06.2023 den Be-
schluss zur Aufstellung des Bebauungs- und Grunordnungsplanes ,,Camping- und Feri-
enhausgebiet Wiesbutt“ gefasst. Der Flachennutzungsplan wird im Parallelverfahren ge-
andert.

Nach § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist bei der Aufstellung der Bauleitplane fir die Belange
des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB und § 1la BauGB eine Umweltprifung
durchzufiihren, in der die bei der Umsetzung der Planung zu erwartenden erheblichen
Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet
werden.

Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes

Der Bebauungsplan Uberplant bereits vorhandene Bebauung und Nutzungen. Der Gel-
tungsbereich hat eine Flachengréf3e von 16.313 m2 und umfasst den seit ca. 1950 beste-
henden Campingplatz mit Gaststétte. Das Gebiet liegt ca. 650 m norddstlich des Gemein-
degebietes von Wiesen an der bayerischen — hessischen Grenze und wird Uber die Lan-
desstral3e 2905 erschlossen.

Ziel der Planung ist ein landschafts- und bedarfsgerechter Ausbau mit rAumlicher Ordnung
der bestehenden Anlage. Die bisherigen Grenzen des Campingplatzes werden nicht ver-
andert. Dartber hinaus werden mit der Planung die auf dem Campingplatz bestehenden
Nutzungen raumlich geordnet. Mit der Planung sollen auch bauliche Malinahmen — Neu-
bau des Gasthauses, Sanierung / Erweiterung des Sanitargebéudes, Errichtung von Fe-
rienhausern — ermoglicht werden.

Das Plangebiet wird grétenteils als ,Sondergebiet, das der Erholung dient* (SO) nach
§ 10 BauNVO festgesetzt. Auf Grundlage der vorgesehenen Nutzungen erfolgt eine Glie-
derung in die Sondergebiete ,Gastronomie”, ,Ferienhausgebiet’, ,Campingplatzgebiet"
und ,Betrieb, Verwaltung und Sanitar".

Das auf den Dachflachen der Gaststatte und des Sanitargebdudes anfallende Nieder-
schlagswasser wird in das angrenzende oberirdische Gewasser (Bach) eingeleitet. Die
Einleitung erfolgt Uber eine Regenrickhaltung mit gedrosselter Abgabe zur Begrenzung
der Abflussmenge sowie eine Uberlaufmulde mit Notiiberlauf.

Das anfallende Niederschlagswasser der Ubernachtungsmodule und Ferienhauser soll
punktuell auf den einzelnen Parzellen versickern.

Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens wurden eine artenschutzrechtliche Beurteilung
(ASB) fur den Abbruch der Speisegaststéatte erstellt und die Anforderungen aus der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung in der Bauleitplanung bearbeitet.

Zum Ausgleich der Beeintrachtigungen durch Versiegelung und Uberbauung werden
Mallnahmen zum Ausgleich festgelegt. Diese umfassen im Wesentlichen eine 6kologi-
sche Aufwertung des Uferbereiches entlang des Uberlaufgrabens des Wiesbiittsees.

Der Geltungsbereich liegt im Landschaftsschutzgebiet ,Spessart‘. Das Vorhaben wider-
spricht dem Schutzziel der Verordnung lber das Landschaftsschutzgebiet ,Spessart”
(8 3), die Schonheit, Vielfalt und Eigenart des fiir den Spessart typischen Landschaftsbil-
des zu bewahren und die Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes zu gewéhrleisten. Die
Gemeinde beantragt daher die Herausnahme des Geltungsbereiches aus dem Land-
schaftsschutzgebiet und Aufnahme einer Ersatzflache.

Weiteren Angaben zu den Inhalten der Planung sind der Begriindung zum Bebauungsplan
zu entnehmen.
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* . des "Naturpark Spessart"

Abb. 4 Ausschnitt aus dem Bebauungsplan ,Camping- und Ferienhausgebiet Wiesbutt"
(Stand: 22.09.2025; unmalf3stéblich)

1.3 Beriicksichtigung umweltrelevanter Ziele aus vorliegenden Fachplanungen

Es werden die allgemeinen gesetzlichen Grundlagen wie das Baugesetzbuch, die Natur-
schutzgesetze und die Boden- und Wasserschutz-Gesetzgebung berticksichtigt.

Der Regionalplan Bayerischer Untermain weist in der Karte 1 ,Raumstruktur* den Pla-
nungsraum als ,Allgemeinen landlichen Raum* aus.

Das Plangebiet liegt gemaR Festlegung im Regionalplan im landschatftlichen Vorbehalts-
gebiet (Karte 3 ,Landschaft und Erholung®, RP1) — deckungsgleich mit dem Landschafts-
schutzgebiet ,Spessart” (LSG 00561.01).

Gemald Tekturkarte 6 zu Karte 2 ,Siedlung und Versorgung“ liegt das Plangebiet am
Rande des Vorranggebietes fur die Wasserversorgung T1 ,Nordlich Wiesen®.

Im Flachennutzungsplan der Gemeinde Wiesen ist die Flache liberwiegend als Sonder-
gebiet (Campingplatz), die westliche Teilflache als Flache fiir die Landwirtschaft mit Feld-
geholzen, gewidmet. Das Plangebiet befindet sich im Landschaftsschutzgebiet innerhalb
des Naturparks Spessart (LSG-00561.01, NP-00015). Der Geltungsbereich grenzt im Os-
ten an den Naturpark Hessischer Spessart mit dem Wiesbuttmoor im gleichnamigen Na-
turschutzgebiet (Landkreis Main-Kinzig-Kreis) sowie unmittelbar an das FFH-Gebiet
~Wiesbittmoor mit angrenzenden Waldflachen®.
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Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen — Prognose bei
Durchfiihrung der Planung

1 Schutzgiiter Boden und Flédche

Das Gebiet fallt von Norden nach Suden. Der Untergrund besteht im nérdlichen Teil aus
Unterem Buntsandstein. Ostlich entlang der Grenze finden sich kiinstliche Ablagerungen,
die als Auffiillung, Aufschittung und Aufspilung deklariert sind. Der zentrale bis stdliche
Bereich des Plangebietes ist als holoz&nisches Anmoor nach der Geologischen Karte von
Bayern bezeichnet.

Das Plangebiet setzt sich vorwiegend aus Braunerde und seltene Pseudogley — Braun-
erde (Losslehm) uber Sand(-Stein) zusammen.

Nachweise von Altlasten sind aus dem Plangebiet nicht bekannt.

Der bereits bestehende Versiegelungsumfang durch die Bebauung und Nutzungen hat
bereits eine Veranderung des natiirlichen Bodenaufbaus bewirkt. Durch die kilinftige Be-
bauung, insbesondere die Ferienhauser, nimmt die Gesamtversiegelung in geringem Um-
fang zu. Insgesamt sind Umweltauswirkungen von geringer Erheblichkeit zu erwarten.
Dem Ziel eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden wird durch die Uberplanung
und Entwicklung eines bestehenden Gebietes (Campingplatz) entsprochen.
Wechselwirkungen bestehen zu dem Schutzgut Wasser.

2.1.2 Schutzgut Wasser

Ostlich angrenzend an den Planungsraum liegt der Wiesbiittsee im hessischen Spessart.
Der Uberlauf des Sees verlauft im sudlichen Grenzverlauf des Plangebietes. Aufgrund
verschiedener anthropogener Einfllisse wie Zaunstrukturen, Steinstufen und Begradigun-
gen (Einfriedungen) weist das Gewasser keine grol3e 0kologische Wertigkeit auf.

Es gibt weder Uberschwemmungsgebiete noch Trinkwasserschutzgebiete.

Das Vorhaben liegt am Rande des Vorranggebietes fiir die Wasserversorgung T1 ,No6rd-
lich Wiesen“. Aufgrund der vorhandenen Bebauung und Nutzung sind auch die geplanten
MaRnahmen vereinbar mit dem vorsorgenden Trinkwasserschutz.

Insgesamt ist auch fur das Schutzgebiet Wasser eine geringe Bedeutung festzustellen.
Durch die Kompensationsmaflinahmen entlang des Ufers wird eine dkologische Aufwer-
tung erzielt.

Das auf den Dachflachen der Gaststatte und des Sanitargebaudes anfallende Nieder-
schlagswasser wird in das angrenzende oberirdische Gewésser (Bach) eingeleitet. Die
Einleitung erfolgt tUber eine Regenrickhaltung mit gedrosselter Abgabe zur Begrenzung
der Abflussmenge (hydraulische Entlastung des Gewéssers) sowie eine Uberlaufmulde
zur Sedimentation von Feststoffen.

Das anfallende Niederschlagswasser der Ubernachtungsmodule und Ferienh&user soll
punktuelle auf den einzelnen Parzellen versickern.

Wechselwirkungen bestehen zu den Schutzgitern Flache und Boden.

2.1.3 Schutzgut Tiere und Pflanzen (Biodiversitét)

Das Plangebiet ist durch die bestehenden Freizeitnutzungen als Campingplatz mit Gast-
ronomie gepragt. Durch die Neuordnung der Parzellierung, den Teilriickbau und Neubau
der Gaststétte sowie Sanierung der Sanitaranlagen ist von keinen erheblichen Beeintrach-
tigungen auszugehen. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestdnde sind durch geeignete
Schutz-, Vermeidungs- und Ausgleichsmaflinahmen in Zusammenhang mit dem Teilabb-
ruch der Gaststatte vermeidbar.

Wechselwirkungen bestehen im Wesentlichen zu den Schutzgitern Boden und Flache.
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2.1.4 Schutzgut Klima/Luft

Eine Bedeutung fur den Luftaustausch kommt dem Plangebiet nicht zu. Die Kaltluft konnte
schon bisher keine Aufgaben der Lufterneuerung fur belastete Ortslagen erflllen, weil der
bestehende Wald ein Hindernis fiir die Luftstromungen darstellt.

Insgesamt ist flr das Schutzgut Klima eine geringe Bedeutung festzustellen.

2.1.5 Schutzgut Landschaft/Erholung

Der Charakter der Flache wird durch die Neuordnung des Campingplatzes und den Neu-
bau der Gaststatte nicht nachteilig verandert. Die visuelle Veranderung ist positiv zu be-
werten.

Das Gebiet selbst und der Umgebungsraum wurden schon bisher fiir die Erholung ge-
nutzt. Diese Erholungsfunktion bleibt erhalten und wird aufgewertet.

2.1.6 Natura 2000-Schutzgebiete

Gebiete des europaischen Schutzgebietssystems Natura 2000 (FFH-Gebiete und EU-
Schutzgebiete) sind von der Planung nicht direkt betroffen. Nicht innerhalb des Plange-
bietes, jedoch in unmittelbarer Néhe liegt das FFH-Gebiet 5822-301 ,Wiesbittmoor mit
angrenzenden Waldflachen*.

2.1.7 Menschliche Gesundheit, Bevolkerung

Fur die Beurteilung des Schutzgutes Mensch steht die Wahrung der Gesundheit und des
Wohlbefindens im Vordergrund, soweit diese von Umweltbedingungen beeinflusst wer-
den. Bewertungskriterien sind die Wohn- und die Erholungsfunktion.

Das Gebiet selbst hat Bedeutung als Erholungsraum. Auf das Camping- und Ferienhaus-
gebiet wirken im nérdlichen Randbereich die Immissionen der Landesstraf3e 2905 ein.
Baubedingter Larm sowie Staubentwicklung wird im ,lUblichen Rahmen*“ einer jeden Bau-
tatigkeit entstehen. Diese werden jedoch aufgrund der zeitlichen Befristung als nicht er-
heblich eingestuft.

2.1.8 Schutzgut Kultur- und Sachgiiter

Boden-, Bau- und Kulturdenkmale sind nicht betroffen.

Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmaler zutage kommen, sind diese nach Art. 8 Bayri-
sches Denkmalschutzgesetz unverziiglich dem Bayerischen Landesamt fir Denkmal-
pflege oder der Unteren Denkmalschutzbehérde zu melden.

2.1.9 Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abféllen und
Abwiéssern

Umweltschadigende Emissionen gibt es nicht, ebenso keine Abfalle aus einem Produkti-
onsprozess. Es werden die in einem Camping- und Ferienhausgebiet Gblichen Mengen
und Reststoffe anfallen. Sie kdnnen in einem Bebauungsplanverfahren nicht genauer be-
stimmt werden, werden aber den abfallrechtlichen Regelungen des Landkreis Aschaffen-
burg entsprechend ordnungsgemar entsorgt.

Das Schmutzwasser wird Gber das im Trennsystem konzipierte neue Kanalnetz abgefihrt.
Das Niederschlagswasser von den Dachflachen der Gaststétte und der Sanitargebdude
wird in das angrenzende oberirdische Gewasser eingeleitet. Das Niederschlagswasser
der Ferienhauser und Ubernachtungsmodule versickert punktuell.

Zum Schutz der Biotope in den Schutzgebieten ist umweltvertragliche Auf3enbeleuchtung
— energiesparend, streulichtarm und insektenvertraglich — zu verwenden.
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2.1.10 Nutzung erneuerbarer Energie und sparsame Nutzung von Energie

Die sparsame Nutzung von Energie kann nicht durch die Bauleitplanung gesteuert wer-
den. Die Beleuchtung erfolgt mit sparsamer LED-Lichttechnik.

2.1.11 Darstellung von Landschaftsplanen sowie von sonstigen Planungen

Der wirksame Flachennutzungsplan der Gemeinde Wiesen weist ein Sondergebiet (Cam-
pingplatz) und Flachen fur die Landwirtschaft mit Feldgehdlzen aus. Ein Landschaftsplan
liegt nicht vor.

2.1.12 Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes

2.2

3.1

Die moglichen Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschut-
zes wurden, soweit vorhanden, bereits bei den einzelnen Schutzgitern benannt. Dieses
sind aufgrund der geringen Eingriffsschwere tiberwiegend vernachlassigbar. Insofern be-
darfs es keiner genaueren Betrachtung.

Nach Anlage 1 Nr. 2 Buchstabe ee BauGB sind die Risiken fur die menschliche Gesund-
heit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt z.B. durch Unfalle oder Katastrophen zu bewer-
ten. Solche Risiken sind durch die Anderung des Bebauungsplanes nicht gegeben.
Weiterhin sind gemal BauGB (Anlage 1 Nr. 2b Bauchstabe ff) die moglichen erheblichen
Auswirkungen infolge der ,Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbar-
ter Plangebiete und Berlcksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug
auf moglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nut-
zung von naturlichen Ressourcen” zu beschreiben. Eine solche Wirkung ist im Planungs-
raum nicht zu erwarten.

Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfiihrung der Planung

Bei Nichtdurchfiihrung der Planung ist davon auszugehen, dass die Flachen wie bisher
genutzt wirden.

MaBnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zur Kompensation
Vermeidung und Verringerung

Schutzgut Flache und Boden

«  Uberplanung eines bereits als Campingplatz mit Gaststéatte genutzten Areals
e Begrenzung der Uberbaubaren Flachen

e Zum Erhalt der Bodenfunktionen ist der Versiegelungsgrad zu minimieren

Schutzgut Wasser
* Verwendung von versickerungsfahigen Belagen
*  Getrennte Abwasserbeseitigung, naturnahe Regenwasserbewirtschaftung

Schutzgut Pflanzen und Tiere

e Abgrenzung des Baufeldes

* Baufeldrdumung im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar
* Umwelt- und insektenvertragliche Aul3enbeleuchtung

*  Verzicht auf Nachtbaustellen

¢ Vogelfreundliches Bauen

¢ Anbringung von Fledermaus-Sommer-Flachkasten

Schutzgut Landschaftsbild

e Begrenzung der Gebaudehdhen
*  Ausschluss von grellen Farbténen bei den Dachern und Fassaden
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Schutzgut Mensch
*  Zuordnung von Schalltechnischen Orientierungswerten fir das Sondergebiet
mit schutzbedurftigen Nutzungen

Kompensation

Der nach der erforderlichen Bewertung fir den Eingriff ermittelte Kompensationsbedarf

kann innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungs- und Grinordnungsplanes er-

bracht werden.

Zur Kompensation der beiden grof3en, gerodeten Einzelbdume werden 14 grof3kronige

Laubbaume (z.B. Fagus, Carpinus, Querens, Betula, Populus, Sorbus, Salix, Acer) ge-

pflanzt.

Am sudlichen Grenzverlauf des Plangebietes flieRt der Uberlaufgraben des Wieshiittsees.

Aufgrund verschiedener anthropogener Einflisse wie Zaunstrukturen, Steinstufen und Be-

gradigungen weist der Graben keine grof3e dkologische Wertigkeit auf.

Mit der Entwicklung eines bedingt naturnahen Wechselwasserbereiches an dem Gewas-

ser soll ein 6kologischer Mehrwert generiert werden. Folgende Mafinahmen sind vorge-

sehen:

e Aus- und Riickbau der anthropogenen Einfliisse

e Errichtung einer ca. 0,50 m hohen Mauer aus Rechteck-Buntsandsteinen in einem
Abstand von ca. 2,00 m vom Gewasser auf einer Lange von ca. 106,00 m

* Punktuelle Platzierung von Ablenksteinen aus Buntsandstein zur Ufersicherung

» Die 2,00 m breite Flache zwischen Bachufer und kiinftiger Mauer ist als Hochstauden-
flur oder Wiese mit gebietseigenem Saatgut aus dem Ursprungsgebiet 21 ,Hessisches
Bergland” fur frische bis feuchte Standorte einzusaen, zu entwickeln und dauerhaft zu
erhalten. Die Nutzung dieses renaturierten Uferbereiches zu Freizeitzwecken jeglicher
Art (inkl. des Abstellens oder Lagerns von Geraten, Mobel, Holz oder &hnlichem ist
nicht zulassig, ebenso jegliche andere Art der Bodenbefestigung (z.B. Schottern, Ver-
legen von Pflastersteinen 0.4.)

Alternative Planungsméglichkeiten

Der Bebauungsplan Uberplant bereits vorhandene Bebauung und Nutzungen. Die Er-
schlieung ist Uber die LandesstralRe 2905 sichergestellt. Die geplanten Malinahmen mit
dem Neu-/Umbau der Gaststatte und die Errichtung von Ferienhausern und Ubernach-
tungsmodulen bedurfen einer Planungssicherheit.

Erhebliche nachteilige Auswirkungen

Mit erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach 8§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe j BauGB sind
die Auswirkungen gemeint, die aufgrund der Anfalligkeit des Vorhabens fir schwere Un-
falle oder Katastrophen zu erwarten sind.

Es bestehen keine Anhaltspunkte fir eine solche besondere Anfalligkeit des Vorhabens.

Zusitzliche Angaben

Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unter-
lagen

Die Erhebung der Grundlagen sowie die Beschreibung und Bewertung der Umweltbe-
lange wurden durch drtliche Bestandsaufnahmen sowie Sichtung und Auswertung Ubli-
cher Fachdaten und von vorhabenbezogen erstellten Fachgutachten vorgenommen. Die
Datenlage ist ausreichend. Bei der Zusammenstellung der erforderlichen Informationen
sind somit keine nennenswerten Schwierigkeiten festzustellen.
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6.2 MaBnahmen zur Uberwachung

Gemal § 4c BauGB uUberwachen die Gemeinden ,die erheblichen Umweltauswirkungen®,
die aufgrund der Durchfiihrung der Bauleitpléane eintreten, um insbesondere unvorherge-
sehene nachteilige Auswirkungen friihzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeig-
nete MalRnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.

Gegenstand der Uberwachung ist auch die Durchfiihrung von Darstellungen und Festset-
zungen nach 8 1a Abs. 3 Satz 2 BauGB.

7. Allgemein verstéandliche Zusammenfassung

Das Plangebiet mit einer Gro3e von ca. 1,63 ha liegt ca. 650 m norddstlich des Gemein-
degebietes. Um den bereits seit den 50er Jahren bestehenden Campingplatz Wiesbiitt
zukunftsféahig zu gestalten sowie den Bereich planungsrechtlich erstmalig zu sichern, wird
der Bebauungs- und Grinordnungsplan ,,Camping- und Ferienhausgebiet Wiesbutt" auf-
gestellt.

Es wird ein ,Sondergebiet, das der Erholung dient” festgesetzt, das sich in die Sonderge-
biete fur ,Gastronomie®, ,Ferienhausgebiet®, ,Campingplatz* und ,Betrieb, Verwaltung und
Sanitar” unterteilt. Eine Ausweitung der genutzten Flache tber den Bestand hinaus sieht
die Planung nicht vor.

Erschlossen wird das Plangebiet tber die Landesstraf3e 2905.

Das Niederschlagswasser der Dachflachen der Gaststatte und des Sanitargebéaudes wird
Uber eine Rickhaltung und Uberlaufmulde mit Notuiberlauf in das angrenzende Gewasser
eingeleitet. Sonstiges Niederschlagswasser versickert punktuell.

Der Flachennutzungsplan wird im Parallelverfahren geéndert.

Die Auswirkungen der mit dieser Bebauungsplanaufstellung verbundenen Mal3hahmen
sind insgesamt von geringer Erheblichkeit.

Wie dargestellt werden MalRBhahmen zur Vermeidung, Verminderung und Kompensation
vorgesehen.
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,CRIS-CampingResort im Spessart”, 08.04.2025, Witten
Bearbeitung: Landschaftsarchitekt (B.Sc.) Alexander Poggenpohl

- Entwasserungsplanung — Niederschlagswasser
Bearbeitung: Stefan Karger, Garten- und Landschaftsbau GmbH, Witten
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13. FORMLICHER VERFAHRENSABLAUF

Verfahrensschritte Datum/Zeitraum

I.  Aufstellungsbeschluss
Beschluss des Gemeinderates nach § 2 Abs. 1 BauGB zur
Aufstellung des Bebauungs- und Griinordnungsplanes
~.camping- und Ferienhausgebiet Wiesbutt". 12.06.2023

II. Billigung des Vorentwurfes
Beschluss des Gemeinderates zur Billigung des Vorentwurfes
des Bebauungs- und Grunordnungsplanes ,,Camping- und
Ferienhausgebiet Wiesbdtt* i.d.F. vom 04.04.2024 und An-

ordnung des weiteren Verfahrens. 08.04.2024
lll. Friuhzeitige Beteiligung der Offentlichkeit 21.05.2024

nach § 3 Abs. 1 BauGB. bis 24.06.2024

Frihzeitige Beteiligung der Beh6rden und sonstigen Trager

offentlicher Belange 27.05.2024

nach § 4 Abs. 1 BauGB. bis 24.06.2024

IV. Bericht tiber das Ergebnis der friihzeitigen Offentlichkeits-
und Behdrdenbeteiligung im Gemeinderat. 05.08.2024

V. Billigungs- und Auslegungsbeschluss
Beschlussmafige Behandlung der AuRerungen aus der friih-
zeitigen Offentlichkeits- und Behordenbeteiligung und Beschluss
des Gemeinderates zur Billigung des Planentwurfes i.d.F. vom
18.06.2025 sowie Beschluss zur Durchfiihrung der 6ffentlichen
Auslegung nach 8§ 3 Abs. 2 BauGB und Behdrdenbeteiligung nach
8 4 Abs. 2 BauGB zu dem Uberarbeiteten Planentwurf. 14.07.2025

VI. Offentliche Auslegung und Beteiligung der Behoérden und
sonstigen Trager offentlicher Belange nach § 3 Abs. 2und §4 01.08.2025
Abs. 2 BauGB zum Planentwurf i.d.F. vom 18.06.2025. bis 01.09.2025
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VIl. Abwégung und Satzungsbeschluss
Behandlung der vorgetragenen AuRerungen und Anregungen
sowie Abwagung nach 8§ 1 Abs. 7 BauGB durch Beschluss des
Gemeinderates sowie Satzungsbeschluss nach § 10 Abs. 1 BauGB. 29.09.2025
Anpassung und Wiederholung des Satzungsbeschlusses zum
Bebauungs- und Grinordnungsplan ,Camping- und Ferienhaus-
gebiet Wiesbutt* i.d.F. vom 22.09.2025. 03.11.2025

VIIl. Bekanntmachung
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses nach § 10 Abs. 3 BauGB. 22.01.2026

Ausgearbeitet: Anerkannt:

BAUATELIER RICHTER-SCHAFFNER
Dipl. - Ing.(FH) Christine Richter, Architektin
WilhelmstralRe 59, 63741 Aschaffenburg
Telefon: 06021/424101 Fax: 06021/450323
E-Mail:Schaeffner-Architekturbuero@t-online.de

Christine Richter

Aschaffenburg, 04.04.2024 Wiesen
erganzt, 18.06.2025, 22.09.2025
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	VII. Behandlung der Anregungen aus dem Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 2 und § 4
	Abs. 2 BauGB, Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sowie Satzungsbeschluss in
	der Sitzung des Gemeinderates am 29.09.2025.
	Anpassung und Wiederholung des Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan i.d.F. vom 22.09.2025 in der Sitzung des Gemeinderates am 03.11.2025.
	VIII. Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses nach § 10 Abs. 3 BauGB am 22.01.2026.
	Nordöstlich der Gemeinde Wiesen liegt an der hessischen – bayerischen Grenze das Areal „Wiesbüttsee“, bestehend aus Gaststäte mit Campingplatz. Die Gaststätte wurde 1952 vom Landratsamt Lohr genehmigt und 1986 erfolgte die Genehmigung für die Sanitära...
	Der bestehende Campingplatz umfasst ca. 50 Dauerstellplätze und weitere 35 Stellplätze für Kurzurlauber. Die verpachtete Gaststätte wurde zum 30.10.2019 geschlossen.
	Im Jahr 2021 hat die Camping Resort im Spessart GmbH, Wiesen - vertreten durch Herrn Jan Haumann und Herrn Marcel Büdel - das Gelände erworben.
	Die neuen Betreiber beabsichtigen die Entwicklung eines naturnahen Campingplatz- und Ferienhausgebietes. Durch die Schaffung eines vielfältigeren Angebotes soll die Attraktivität des Platzes für zusätzliche Nutzer- und Zielgruppen erhöht und eine ganz...
	Das Camping Resort im Spessart wird künftig aus verschiedenen Betriebsbereichen bestehen, die gegenseitig in Wechselwirkung treten. Zentraler Punkt wird die Wiederbelebung der Gastronomie als Ausflugsziel für die Allgemeinheit und auch als gastronomis...
	Das Gebiet wird künftig unterschiedliche Beherbergungsangebote für Übernachtungsgäste bieten. Geplant sind zum einen Ferienhäuser für 2 – 4 Personen. Insgesamt sollen 16 dieser Ferienhäuser errichtet werden. Zusätzlich sind ca. 12 kleinere Übernachtun...
	Der Campingbetrieb wird in weiten Teilen weitergeführt und Zeltplätze sowie Wohnmobil- und Wohnwagenstellplätze angeboten.
	Um das Angebotsniveau auszubauen, müssen Investitionen in die Attraktivität und die Infrastruktur des Campingplatzes getätigt werden. Auch wenn sich die Anlage bislang ohne planungsrechtliche Grundlage entwickeln konnte, stoßen die nun geplanten Maßna...
	Es bedarf der Planungssicherheit, die durch einen Bebauungsplan hergestellt werden soll. Die Gemeinde Wiesen hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 12.06.2023 nach § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes „Camping- und F...
	Nachdem im Flächennutzungsplan die Darstellung „Sondergebiet – Campingplatz“ der geplanten Festsetzung eines „Sondergebietes, das der Erholung dient“ zunächst entgegensteht, soll der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 Satz 1 BauG...
	Der Campingplatz in Verbindung mit der Gastronomie ist seit Jahrzehnten fester Bestandteil des Wiesener Tourismus und beliebtes Ausflugsziel für Wanderer, Radfahrer und Motorradfahrer.
	Künftig soll das Camping- und Ferienhausgebiet zu einem abwechslungsreichen Ort der Erholung und Aktivität einladen. Durch die regionale Vernetzung des Gebietes sind Mehrfachnutzungen möglich, die den regional-touristischen Effekt der Angebote steiger...
	Ein Ziel der Planung ist ein landschafts- und bedarfsgerechter Ausbau der bestehenden Anlage. Die bisherigen Grenzen des Campingplatzes werden nicht verändert. Darüber hinaus werden mit der Planung die auf dem Campingplatz bestehenden Nutzungen räumli...
	2.   PLANGEBIET
	2.1 Lage, räumlicher Geltungsbereich und angrenzende Naturräume
	Das Plangebiet des Bebauungsplanes liegt ca. 650 m nordöstlich des Gemeindegebietes von Wiesen an der bayerischen - hessischen Grenze. Zwischengelagert erstreckt sich gemeindefreies Gebiet – der Wiesener Forst. Im Norden grenzt das Gebiet an die Lande...
	Der Geltungsbereich grenzt im Osten an den Naturpark Hessischer Spessart mit dem Wiesbüttmoor im gleichnamigen Naturschutzgebiet (Landkreis Main-Kinzig-Kreis) sowie unmittelbar an das FFH-Gebiet „Wiesbüttmoor mit angrenzenden Waldflächen“.
	Folgende Flurstücke liegen innerhalb des Geltungsbereiches: 7588, 7589, 7589/3, 7589/4, 7589/5, 7590, 7591, 7592 und 7593, Gemarkung Wiesen.
	Die Gesamtgröße beträgt 16.313 m² (ca. 1,63 ha).
	Abb. 1                                           Geltungsbereich des Bebauungsplanes (unmaßstäblich)
	Eine gesicherte Verkehrserschließung des Plangebietes ist über die Landesstraße 2905/ Staatsstraße 2905 vorhanden.
	2.3 Ver- und Entsorgung
	Die Camping Resort im Spessart GmbH beantragte im September 2024 die naturschutzrechtliche Erlaubnis für die Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen im Bereich eines Wiesen- und Schotterweges in der Gemarkung Wiesen. Die geplante Trasse ist außerh...
	Trink- und Löschwasser
	In Wiesen erfolgt die Wasserversorgung über den Brunnen Bieberfeld.
	Als bauliche Maßnahmen sind zunächst - nach Abbruch des Bestandsgebäudes - der Neubau des Gasthauses mit zwei Ferienwohnungen und Lagerflächen im Bereich der Unterkellerung der Biergartenfläche sowie eine Modernisierung der Sanitäranlagen für das Camp...
	Bei der Ermittlung der notwendigen Löschwassermenge sind die Vorgaben der Arbeitsblätter W 405 des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) zu beachten.
	Schmutz- und Niederschlagswasser
	Schmutzwasser
	Die anfallenden Schmutzwassermengen werden über die geplante Trasse im Bereich des Schotterweges abgeführt.
	Niederschlagswasser
	Das auf den Dachflächen der Gaststätte und des Sanitärgebäudes anfallende Niederschlagswasser wird in das angrenzende oberirdische Gewässer (Bach) eingeleitet. Die Einleitung erfolgt über eine Regenrückhaltung mit gedrosselter Abgabe zur Begrenzung de...
	Die Zulässigkeit der Einleitung richtet sich nach den „Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in oberirdische Gewässer (TRENOG).
	Die unbefestigten bzw. wasserdurchlässigen Oberflächen entwässern in den Untergrund. Überschüssige Niederschlagsmengen werden zur Entwässerungsmulde am tiefsten Punkt des Campingplatzes geleitet.
	Das anfallende Niederschlagswasser der Übernachtungsmodule und Ferienhäuser soll punktuell auf den einzelnen Parzellen versickern. Hierzu sind jeweils kleine Mulden anzulegen, die 1/15 der Dachfläche umfassen.
	Das Entwässerungskonzept zur Niederschlagswasserbeseitigung ist der Begründung als Anhang 2 beigefügt (Garten- und Landschaftsbau GmbH, Stefan Karger, Witten; Lageplan 15.04.2025).
	Stromversorgung
	Die Stromversorgung erfolgt durch die Bayernwerk Netz GmbH.
	3.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP)
	Regionalplan der Region Bayerischer Untermain (RP1)
	Die Gemeinde Wiesen liegt gemäß Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP, Stand 01.06.2023) und Regionalplan der Region Bayerischer Untermain (RP1, Stand 25.08.2020) im „Allgemeinen ländlichen Raum“.
	Bauleitpläne sind den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung, die im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) und dem Regionalplan der Region Bayerischer Untermain (RP 1) festgesetzt sind, anzupassen.
	1. Tourismus
	Im Zusammenhang mit der zukunftsfähigen Gestaltung und Entwicklung eines naturnahen Camping- und Ferienhausgebietes sind folgende Grundsätze des LEP und des RP 1 zu nennen:
	Wirtschaft – Tourismus (5 LEP und 3.2 RP 1)
	Wirtschaftsstruktur (5.1 LEP)
	(G) Die Standortvoraussetzungen für eine wettbewerbsfähige Tourismuswirtschaft sollen  im Einklang mit Mensch und Natur erhalten und verbessert werden.
	Tourismus, Freizeit und Erholung (3.2.6 RP 1)
	(01) Es ist darauf hinzuwirken, den Erholungswert der Region mit seiner landschaftlichen
	und kulturellen Attraktivität zu erhalten und durch den weiteren Ausbau des touristischen Angebotes auf Dauer zu sicher und zu verbessern.
	(02) Es ist darauf hinzuwirken, Vorhaben zur Verlängerung der Saison zu unterstützen.
	Diese sind besonders geeignet, die Attraktivität der Region nachhaltig zu sichern und zu steigern.
	Das Vorhaben unterstützt diese Grundsätze mit den geplanten Maßnahmen.
	2. Landschaftsschutzgebiet und FFH-Gebiet
	Das Plangebiet liegt gemäß Festlegung im Regionalplan im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet (Karte 3 „Landschaft und Erholung“, RP1) – deckungsgleich mit dem Landschaftsschutzgebiet „Spessart“ (LSG 00561.01) innerhalb des „Naturpark Spessart“ (NP-00015).
	Auf hessischer Seite grenzt das Plangebiet an das FFH-Gebiet „Wiesbüttmoor mit angrenzenden Waldflächen“ an.
	Folgende Festlegungen des LEP und RP 1 sind hier zu benennen:
	Natur und Landschaft (7.1 LEP und 4.1 RP1)
	Landschaftliche Vorbehaltsgebiete (Ziel 7.1.2 LEP)
	Gebiete mit besonderer Bedeutung für Naturschutz und Landschaftspflege sind in den Regionalplänen als landschaftliche Vorbehaltsgebiete festzulegen.
	Schutz und Pflege der Landschaft (4.1.2 RP 1)
	Nach 4.1.2-01 RP1 sollen die schutzwürdigen Landschaftsteile der Region, ein System von Naturparken, Landschaftsschutzgebieten, Naturschutzgebieten, Naturdenkmälern und Landschaftsbestandteilen, gesichert, vorhandene Schäden durch entsprechende Ordnun...
	Erhalt der Arten- und Lebensraumvielfalt, Biotopverbundsystem (Grundsatz 7.16 LEP)
	Lebensräume für wildlebende Tier- und Pflanzenarten sollen gesichert und insbesondere auch unter dem Aspekt des Klimawandels entwickelt werden. Die Wanderkorridore wildlebender Arten an Land, im Wasser und in der Luft sollen erhalten und wiederhergest...
	Es handelt sich um ein Bestandsgebiet, das planungsrechtlich gesichert und nachhaltig entwickelt werden soll. Eine Ausweitung der genutzten Fläche über den Bestand hinaus ist nicht beabsichtigt.
	Der Geltungsbereich liegt im Landschaftsschutzgebiet „Spessart“. Das Vorhaben widerspricht dem Schutzziel der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Spessart“  (§ 3), die Schönheit, Vielfalt und Eigenart des für den Spessart typischen Landschaft...
	3. Vorranggebiet für die Wasserversorgung
	Das Plangebiet liegt gemäß Festlegung im Regionalplan (Tekturkarte 6 zu Karte 2 „Siedlung und Versorgung und Ziel 4.2.6-02 RP 1) am Rande des Vorranggebietes für die Wasserversorgung T1 „Nördlich Wiesen“.
	Nach den Zielen unter 4.2.6-01 und 02 RP 1 sind in den Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für die Wasserversorgung die Grundwasservorkommen vor irreversiblen und grundwassergefährdenden Nutzungen zu schützen. In den Vorranggebieten für die Wasserversorgu...
	Gemäß der Begründung hierzu sind u.a. folgende Nutzungen in Vorranggebieten Wasserversorgung in der Regel zulässig:
	- vorhandene Bebauung (Bestandsschutz);
	- die Ausweisung von Baugebieten und dadurch bedingte Baumaßnahmen wie Keller
	sowie Änderungen von baulichen Nutzungen; ausgenommen hiervon sind bauliche Anlagen mit erhöhtem Gefährdungspotential durch wassergefährdende Stoffe;
	- Einzelvorhaben ohne tiefgreifende Geländeeinschnitte;
	- Anlagen für übliche Gebäudeheizungen (Öl- bzw. Gasheizungen);
	- die land- und forstwirtschaftliche Nutzung.
	Der Bebauungsplan überplant bereits bestehende Bebauung und Nutzung. Die beabsichtigten Maßnahmen mit dem Ziel der Erhaltung und Weiterentwicklung eines Feriengebietes mit Gastronomie erscheinen grundsätzlich vereinbar mit den Zielen des RP 1.
	3.2  Flächennutzungsplan
	Im wirksamen Flächennutzungsplan (2. Änderung und Ergänzung – Neuüberarbeitung, wirksam seit 22.12.2009) einschließlich der nachfolgenden Änderungen ist der östliche Teil des Plangebietes - im Bereich der bestehenden Nutzung – als Sondergebiet (Campin...
	Abb. 2                                 Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan
	Mit der vorgesehenen Festsetzung eines Sondergebietes (SO), das der Erholung dient  (§ 10 BauNVO) - einschließlich der Nutzungen Camping und Ferienwohnen – in Verbindung mit privaten Grünflächen entspricht der Bebauungsplan nicht in Gänze der Darstell...
	Da Bebauungspläne gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind, wird der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren (§ 8 Abs. 3 BauGB) geändert.
	Abb. 3                                           Flächennutzungsplan Änderung 8 (unmaßstäblich)
	Das Plangebiet reicht in die Anbauverbotszone an der Landesstraße 2905 (0 bis 20 m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn) gemäß § 23 Abs. 1 Hessisches Straßengesetz (HStrG) und in die Anbaubeschränkungszone gemäß § 23 Abs. 2 HStrG (bis z...
	Innerhalb der Bauverbotszone sind Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen, Tiefgaragen i.S. der §§ 12 und 14 BauNVO unzulässig.
	4.   BESTAND
	Fotodokumentation zum Bestand
	5.   PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
	Mit der Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes „Camping- und Ferienhausgebiet Wiesbütt“ wird der Planbereich als „Sondergebiet, das der Erholung dient“ und als „Private Grünfläche“ ausgewiesen.
	5.1 Art der baulichen Nutzung und Zweckbindung
	(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
	Das Plangebiet des Bebauungsplanes wird entsprechend der Planungskonzeption zum größten Teil als „Sondergebiet, das der Erholung dient“ (SO) nach § 10 Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt.  Das Sondergebiet dient zu Zwecken der Erholung, dem Cam...
	Auf Grundlage der vorgesehenen verschiedenen Nutzungen erfolgt eine Differenzierung über die besondere Zweckbestimmung.
	Sondergebiet SO1 „Gastronomie“
	Das Sondergebiet SO1 umfasst im Wesentlichen den Bereich der bestehenden Gaststätte mit Biergarten. Der Nutzungsumfang wird mit der Zweckbestimmung „Gastronomie“ festgelegt. Zugelassen werden eine Schank- und Speisewirtschaft, 2 Ferienwohnungen – vorg...
	Die Gaststätte in Verbindung mit der Außengastronomie soll künftig Ausflugsziel für Tages-/Wochenendausflügler, Wanderer, Radfahrer, Biker und Gesellschaften sein. Zudem kann diese als gastronomische Versorgung der Resortgäste dienen.
	Sondergebiet SO2 „Ferienhausgebiet“
	In dem westlichen Bereich des Gebietes sollen vorrangig Ferienhäuser (Blockhütten) und kleinere Übernachtungsmodule angeordnet werden. Dieser Bereich wird als Sondergebiet SO2 mit der Zweckbestimmung „Ferienhausgebiet“ festgesetzt.
	Zulässig sind Ferienhäuser bzw. Ferienhütten und Übernachtungsmodule, die aufgrund ihrer Lage, Größe, Ausstattung, Erschließung und Versorgung geeignet und dazu bestimmt sind, überwiegend und auf Dauer einem wechselnden Personenkreis zur Erholung dien...
	Darüber hinaus sind auch Standplätze für Wohnwagen und Wohnmobile zulässig.
	Ziel ist es, künftig unterschiedliche Übernachtungsmöglichkeiten für Urlaubsgäste anzubieten.
	Sondergebiet SO3 „Campingplatzgebiet“
	In Teilen des bestehenden Platzes soll der Campingplatzbetrieb weitergeführt werden.
	In dem Sondergebiet SO3 „Campingplatzgebiet“ sind Zelte, Caravans (Wohnwagen) und Wohnmobile zulässig.
	Sondergebiet SO4 „Betrieb, Verwaltung und Sanitär“
	In dem Sondergebiet SO4 „Betrieb, Verwaltung und Sanitär“ sind neben festen Unterkünften für z.B. Betriebsinhaber, Platzwart und andere Aufsichtspersonen auch sanitäre Anlagen und Carports zulässig. Diese Festlegungen entsprechen den Bestandsnutzungen.
	Zusätzlich sind in den Sondergebietsflächen untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen, die der allgemeinen Zweckbestimmung des Sondergebietes dienen, zulässig. Dazu zählen z.B. Stellplätze, Zufahrten, E-Ladestationen etc.
	5.2  Maß der baulichen Nutzung
	(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16, 18 bis 20 BauNVO)
	Zur Begrenzung des Maßes der Bodenversiegelung werden anstelle der Grundflächenzahl (GRZ) maximale Grundflächen der baulichen Anlagen festgesetzt.
	Grundfläche
	(§ 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 BauNVO)
	SO1 „Gastronomie“
	In dem Sondergebiet SO 1 „Gastronomie“ ist insgesamt eine Grundfläche von 600 m² zulässig.
	SO2 „Ferienhausgebiet“
	In dem Sondergebiet SO2 „Ferienhausgebiet“ sind insgesamt maximal 16 Ferienhäuser (2 – 4 Personen) mit jeweils 65 m² Grundfläche und 12 Übernachtungsmodule mit jeweils 25 m² Grundfläche zulässig.
	SO4 „Betrieb, Verwaltung und Sanitär“
	Für das Sondergebiet SO4 „Betrieb, Verwaltung und Sanitär“ wird ebenfalls eine maximale Grundfläche von 600 m² festgesetzt.
	(§ 18 und § 20 BauNVO)
	Die Festsetzungen zur Höhe der baulichen Anlagen und Zahl der Vollgeschosse im SO1 „Gastronomie“ ergeben sich sowohl aus dem Baubestand als auch aus dem geplanten Neubau anstelle des ursprünglichen Gasthauses. Die Planung sieht ein Erdgeschoss und ein...
	Für die Bauteile mit Flachdach – bestehender Gastraum mit Keller und geplante Unterkellerung der Biergartenfläche – werden ebenso Höhenfestsetzungen getroffen.
	Im übrigen Gebiet wird die maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse auf eines begrenzt mit einer Wandhöhe von 4,00 m. Bei Ausbildung eines höhenversetzten Pultdaches darf der First die Wandhöhe um max. 3,00 m überschreiten.
	Unterer Bezugspunkt für die Höhenfestlegungen ist die geplante Geländeoberfläche.
	Geländeveränderungen und Mauern
	Zur Herstellung von ebenen Flächen für die Ferienhäuser und die Wohnmobile /-wagen werden im nördlichen Teil das Sondergebietes SO2 Auffüllungen und Mauern bis zu einer Höhe von 2,30 m zugelassen. Werden durch die Geländesituation höhere Mauern erford...
	Im Bereich des Neubaus des Gasthauses und der Biergartenunterkellerung sind Abgrabungen bis 1,50 m zulässig.
	5.3  Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen
	(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 und § 23 BauNVO)
	Innerhalb der Sondergebietsflächen SO1, SO2 und SO4 erfolgt die Abgrenzung der überbaubaren Grundstücksflächen durch Baugrenzen. Festgesetzt ist die offene Bauweise.
	5.4  Verkehrsflächen
	(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
	Das Plangebiet befindet sich lagemäßig auf dem Staatsgebiet von Bayern. Die Anbindung des bestehenden Campingplatzes erfolgt über eine direkte Zufahrt im Bereich „Gastronomie“ zur Landesstraße 2905, die sich auf Hessischem Hoheitsgebiet befindet. Dies...
	6.   NATUR UND UMWELT
	6.1 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
	Landschaft
	(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)
	6.1.1 Boden- und Grundwasserschutz
	Eine wesentliche Voraussetzung für den Grundwasser- und Bodenschutz ist das Offenhalten der Böden. Die Bodenversiegelung durch undurchlässige Deckschichten (Asphalt, Pflaster und Platten mit geringem Fugenanteil etc.) ist auf ein Mindestmaß zu beschrä...
	6.1.2 Belange des Artenschutzes
	Im Vorfeld des Teilabbruchs der Gaststätte und der Sanierung eines Gebäudeteils wurde eine Artenschutzrechtliche Beurteilung (ASB) von dem Dipl.-Biol. Marcus Stüben, Bessenbach (Naturschutzrechtliche Angaben zur ASB, 07.11.2024, siehe Anlage 1 der Beg...
	V1: (Baufeldeinrichtung für Abbruch, Zufahrten, Lagerflächen): Klare Abgrenzung des Baufeldes und der Zufahrten, Beeinträchtigungen außerhalb des Baufeldes durch Befahren, Materialablagerungen, Verschmutzungen, etc. sind zu unterlassen.
	V2: (Baufeldräumung): Zwischen dem 1.Oktober bis Ende Februar kann die Anlage von Rohbodenflächen im Baufeld (in der Regel mit Abschieben des Oberbodens mit Entfernung der restlichen Vegetation und Streuauflage) für den geplanten Abbruch und Sanierung...
	V3: (Gebäude): vgl. Fotoverzeichnis (inkl. Befunde)
	Grundsätzlich sind alle Gebäudestrukturen, die im Abbildungs- und Fotoverzeichnis mit Strukturen oder potenziellen Befunden diesbezüglich beschrieben wurden, (wie angegeben) entweder einer Nachkontrolle vor dem Abbruch zu unterziehen und / oder manuel...
	Die detaillierten Ausführungen werden an dieser Stelle nicht aufgeführt, da der Gebäudeabbruch bereits erfolgt ist.
	V4: (Neubau oder Sanierung): Es sind die aktuellen Bestimmungen zum Schutz vor negativen Lichtwirkungen durch Außenbeleuchtungen zu beachten.
	V5: (Fledermäuse): Verzicht auf Nachtbaustellen oder Abschirmung von nächtlichem Streulicht gegenüber dem Umfeld. Baustellen- / Straßen- / Wege- / Objektbeleuchtung ausschließlich mit insektenfreundlichen Lampen mit Abschirmung von nächtlichem Streuli...
	V6: Fallenwirkungen: Neu- oder auch Umbauten inklusive ihrer Außenanlagen sind hinsichtlich ihrer Fallenwirkungen zu überprüfen: Sichere Einlaufrinnen und Gullys durch engmaschige Vergitterungen und / oder Ausstieghilfen, gesicherte Regen-Fallrohre z....
	V7: Vogelfreundliches Bauen bzgl. Vogelschlagrisiko an Glasscheiben: Durchsicht (Bsp.: größere Eckverglasungen!), Spiegelungen (z.B. Bäume oder Sträucher direkt vor großen Glasfronten), Attraktionen sind zu vermeiden. Weitere Informationen und Broschü...
	V8: Ökologische Baubegleitung (ÖBB, hier in Rufbereitschaft bei Rückfragen / aktuellen Befunden vollkommen ausreichend) zur Sicherung der Umsetzung der Vermeidungs- und Ausgleichs-Maßnahmen.
	Maßnahmen des Ausgleichs
	A1: (Spalten-Fledermäuse): Die Verluste von Gebäude-Spaltenquartieren im Bereich der Dacheindeckung mit den Gauben als dauerhafte gesetzlich geschützte Lebensstätten für Fledermäuse durch die Abbrucharbeiten sind auszugleichen durch die fachgerechte A...
	6.1.3 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung
	Für die Ermittlung des Kompensationsbedarfs für die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft gilt die neue Methodik der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung gemäß der Fortschreibung des Leitfadens „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft...
	Kompensationsmaßnahmen
	Die mit der Bebauung und Versiegelung entstehenden Beeinträchtigungen werden durch Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Plangebietes kompensiert.
	Maßnahmen innerhalb des Gebietes
	Zur Kompensation der beiden großen, gerodeten Einzelbäume werden 14 großkronige Laubbäume (z.B. Fagus, Carpinus, Querens, Betula, Populus, Sorbus, Salix, Acer) gepflanzt.
	Am südlichen Grenzverlauf des Plangebietes fließt der Überlaufgraben des Wiesbüttsees. Aufgrund verschiedener anthropogener Einflüsse wie Zaunstrukturen, Steinstufen und Begradigungen weist der Graben keine große ökologische Wertigkeit auf.
	Mit der Entwicklung eines bedingt naturnahmen Wechselwasserbereiches an dem Gewässer soll ein ökologischer Mehrwert generiert werden. Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:
	∙ Aus- und Rückbau der anthropogenen Einflüsse
	∙  Errichtung einer ca. 0,40 bis 0,50 m Mauer aus Rechteck-Buntsandsteinen in einem Abstand von ca. 2,00 m vom Gewässer auf einer Länge von ca. 106,00 m
	∙ Punktuelle Platzierung von Ablenksteinen aus Buntsandstein zur Ufersicherung
	∙ Die 2,00 m breite Fläche zwischen Bachufer und künftiger Mauer ist als Hoch-
	staudenflur oder Wiese mit gebietseigenem Saatgut aus dem Ursprungsgebiet 21
	„Hessisches Bergland“ für frische bis feuchte Standorte einzusäen, zu entwickeln
	und zu erhalten. Die Nutzung dieses renaturierten Uferbereiches zu Freizeitzwecken  Art (inkl. Des Abstellens oder Lagerns von Geräten, Möbel, Holz oder Ähnlichen ist
	nicht zulässig, ebenso jegliche andere Art der Bodenbefestigung (z.B. Schottern,
	Verlegen von Pflastersteinen o.ä.).
	6.1.4 Umweltverträgliche Beleuchtung zum Schutz der Biotope in den Schutzgebieten,
	zum Schutz dämmerungs- und nachtaktiver Tiere und zur Reduzierung der Lichtverschmutzung
	Die Baustellenbeleuchtung, die öffentliche und private Außenbeleuchtung im Plangebiet sind energiesparend, streulichtarm und insektenverträglich zu installieren und zu betreiben.
	Für die Außenbeleuchtung sind Leuchtmittel mit geringer UV- und Blauemission wie amberfarbene LEDs mit bis max. 3.000 Kelvin zu verwenden. Das Licht darf nur nach unten strahlen. Hierfür ist die Lichtquelle (Leuchtengehäuse) komplett nach oben und zu ...
	6.1.5 Pflanzgebote
	Im westlichen Bereich des Plangebietes wurde der Gehölzbestand wegen Schädlingsbefall (Borkenkäfer) gerodet. Auf dieser randlichen Grünfläche sind zur Bildung eines neuen Waldmantels und landschaftlichen Einbindung des Camping- und Ferienhausgebietes ...
	Entlang der Landesstraße 2905 begrenzt eine Heckenpflanzung die Erholungsfläche.
	7.    IMMISSIONSSCHUTZ
	Verkehrslärm
	Nördlich des Sondergebietes verläuft die Landesstraße 2905.
	Berechnung des Beurteilungspegels nach DIN 18005
	Nach DIN 18005 Teil 1, Beiblatt 1 sind folgende schalltechnischen Orientierungswerte in dem Sondergebiet tags 55 dB, nachts 45/40 dB zu beachten, um eine angemessene Berücksichtigung des Schutzes vor Lärmbelastungen zu erfüllen.
	Bei zwei angegebenen Nachtwerten gilt der niedrigere für Industrie, Gewerbe- und Freizeitlärm, der höhere für Verkehrslärm.
	Es besteht eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h in Höhe Sondergebiet SO 1 „Gastronomie“ bzw. 70 km/h in Höhe Sondergebiet SO 2 „Ferienhausgebiet“.
	Im Ergebnis wird festgestellt, dass im Sondergebiet innerhalb der überbaubaren Flächen die Schalltechnischen Orientierungswerte sowohl für den Tagzeitraum als auch den Nachtzeitraum eingehalten werden.
	8.   BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
	(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art 81 BayBO)
	Dachformen und Dacheindeckung
	Zur harmonischen Integration in den Landschaftsraum sind für den Neubau des Gasthauses sowie die Ferienhäuser, Betriebs- und Sanitärgebäude nur geneigte Dächer mit einer Neigung bis maximal 40  zugelassen. Für die Dacheindeckung sind gedeckte Farbtöne...
	Fassadengestaltung
	Eine grelle Farbgebung und glänzende Oberflächen sind an den Fassaden unzulässig.
	Einfriedungen
	Die Einfriedungen der einzelnen Parzellen sind nur in Form von Hecken und Grünanpflanzungen aus heimischen standortgerechten Laubgehölzen zulässig.
	9.   NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN
	(§ 9 Abs. 6 BauGB)
	Nachrichtlich übernommen wurden die Anbauverbotszone nach Art. 23 Abs. 1 Hessisches Straßengesetz (HStrG) in einer Entfernung bis zu 20 m und die Anbaubeschränkungszone nach Art. 23 Abs. 2 HStrG in einer Entfernung bis zu 40 m an der Landesstraße 2905...
	Die Abgrenzung des Landschaftsschutzgebietes „Spessart“ (LSG 00561.01) innerhalb des „Naturpark Spessart“ (NP 00015) ist in der Planzeichnung als nachrichtliche Übernahme enthalten und in der Legende erläutert.
	10.  HINWEISE
	Der Bebauungsplan enthält ergänzende textliche Hinweise und Empfehlungen. Diese sind nicht Bestandteil der Festsetzungen, da eine bodenrechtliche Relevanz nicht vorliegt oder andere gesetzliche Regelungen heranzuziehen sind. Eine Beachtung der Hinweis...
	• Schalltechnischer Orientierungswert nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1
	Dem Sondergebiet „Camping- und Ferienhausgebiet Wiesbütt“ und somit den schutzbedürftigen Nutzungen werden folgende Orientierungswerte zugeordnet:
	tags 55 dB und nachts 45/40 dB.
	Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm und der höhere für Verkehrslärm gelten.
	• Landesstraße/Staatsstraße 2905
	Auf die von der Landesstraße/Staatsstraße auf das Sondergebiet einwirkenden Immissionen (z.B. Lärm usw.) wird hingewiesen. Forderungen hinsichtlich erforderlicher Schutzmaßnahmen können gegenüber dem Straßenbaulastträger der Landesstraße/Staatsstraße ...
	• Bodenfunde und Denkmalschutz
	Es wird auf die Beachtung des Art. 8 Abs. 1 und 2 Bayerisches Denkmalschutzgesetz BayDSchG) hingewiesen. Eventuell weitere zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkm...
	• Schutz vor Überflutungen
	Um Schäden infolge von Starkregenereignissen zu vermeiden, sind bauliche Vorsorgemaßnahmen zu treffen, die das Eindringen von oberflächlich abfließendem Wasser in Erd- und Kellergeschosse bzw. in Gebäudeöffnungen dauerhaft verhindern. Es wird ein Sich...
	• Dammbauwerk
	Baumaßnahmen sind mit der Unteren Wasserbehörde Main-Kinzig-Kreis abzustimmen. Bei Baumaßnahmen in Richtung Dammbauwerk ist eine wasserrechliche Genehmigung erforderlich.
	• Fläche für die Forstwirtschaft - Waldschutz
	Zum Schutz der angrenzenden Waldflächen ist zu beachten, dass offene Feuerstätten oder unverwahrtes Feuer (z.B. Lagerfeuer- oder Grillplätze) auf den Grundstücken gemäß Art. 17 Abs.1 Nr. 1 und 2 BayWaldG und nach § 8 HWaldG erlaubnispflichtig sind.
	• DIN-Vorschriften
	Die DIN-Vorschriften, auf die in der Bebauungsplanurkunde verwiesen wird, werden im Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Schöllkrippen, Marktplatz 1, 63825 Schöllkrippen während der allgemeinen Dienststunden zur Einsicht bereitgehalten.
	11.  FLÄCHENBILANZ
	Nutzung   Fläche
	Sondergebiet  13.163 m²
	Grünfläche     3.150 m²
	Gesamtfläche Plangebiet  16.313 m²
	12.  UMWELTBERICHT
	1. Einleitung
	1.1 Anlass des Umweltberichtes
	Der Gemeinderat der Gemeinde Wiesen hat in seiner Sitzung vom 12.06.2023 den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes „Camping- und Ferienhausgebiet Wiesbütt“ gefasst. Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren geändert.
	Nach § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist bei der Aufstellung der Bauleitpläne für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die bei der Umsetzung der Planung zu erwartenden erheblichen...
	1.2 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes
	Der Bebauungsplan überplant bereits vorhandene Bebauung und Nutzungen. Der Geltungsbereich hat eine Flächengröße von 16.313 m² und umfasst den seit ca. 1950 bestehenden Campingplatz mit Gaststätte. Das Gebiet liegt ca. 650 m nordöstlich des Gemeindeg...
	Ziel der Planung ist ein landschafts- und bedarfsgerechter Ausbau mit räumlicher Ordnung der bestehenden Anlage. Die bisherigen Grenzen des Campingplatzes werden nicht verändert. Darüber hinaus werden mit der Planung die auf dem Campingplatz bestehen...
	Das Plangebiet wird größtenteils als „Sondergebiet, das der Erholung dient“ (SO) nach § 10 BauNVO festgesetzt. Auf Grundlage der vorgesehenen Nutzungen erfolgt eine Gliederung in die Sondergebiete „Gastronomie“, „Ferienhausgebiet“, „Campingplatzgebie...
	Das auf den Dachflächen der Gaststätte und des Sanitärgebäudes anfallende Niederschlagswasser wird in das angrenzende oberirdische Gewässer (Bach) eingeleitet. Die Einleitung erfolgt über eine Regenrückhaltung mit gedrosselter Abgabe zur Begrenzung d...
	Das anfallende Niederschlagswasser der Übernachtungsmodule und Ferienhäuser soll punktuell auf den einzelnen Parzellen versickern.
	Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens wurden eine artenschutzrechtliche Beurteilung (ASB) für den Abbruch der Speisegaststätte erstellt und die Anforderungen aus der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der Bauleitplanung bearbeitet.
	Zum Ausgleich der Beeinträchtigungen durch Versiegelung und Überbauung werden Maßnahmen zum Ausgleich festgelegt. Diese umfassen im Wesentlichen eine ökologische Aufwertung des Uferbereiches entlang des Überlaufgrabens des Wiesbüttsees.
	Der Geltungsbereich liegt im Landschaftsschutzgebiet „Spessart“. Das Vorhaben widerspricht dem Schutzziel der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Spessart“ (§ 3), die Schönheit, Vielfalt und Eigenart des für den Spessart typischen Landschaft...
	Weiteren Angaben zu den Inhalten der Planung sind der Begründung zum Bebauungsplan zu entnehmen.
	Abb. 4              Ausschnitt aus dem Bebauungsplan „Camping- und Ferienhausgebiet Wiesbütt“                                                                              (Stand: 22.09.2025; unmaßstäblich)
	1.3 Berücksichtigung umweltrelevanter Ziele aus vorliegenden Fachplanungen
	Es werden die allgemeinen gesetzlichen Grundlagen wie das Baugesetzbuch, die Naturschutzgesetze und die Boden- und Wasserschutz-Gesetzgebung berücksichtigt.
	2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen
	2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen – Prognose bei Durchführung der Planung
	2.1.1 Schutzgüter Boden und Fläche
	Das Gebiet fällt von Norden nach Süden. Der Untergrund besteht im nördlichen Teil aus Unterem Buntsandstein. Östlich entlang der Grenze finden sich künstliche Ablagerungen, die als Auffüllung, Aufschüttung und Aufspülung deklariert sind. Der zentrale ...
	Das Plangebiet setzt sich vorwiegend aus Braunerde und seltene Pseudogley – Braunerde (Lösslehm) über Sand(-Stein) zusammen.
	Nachweise von Altlasten sind aus dem Plangebiet nicht bekannt.
	Der bereits bestehende Versiegelungsumfang durch die Bebauung und Nutzungen hat bereits eine Veränderung des natürlichen Bodenaufbaus bewirkt. Durch die künftige Bebauung, insbesondere die Ferienhäuser, nimmt die Gesamtversiegelung in geringem Umfang ...
	Wechselwirkungen bestehen zu dem Schutzgut Wasser.
	Östlich angrenzend an den Planungsraum liegt der Wiesbüttsee im hessischen Spessart. Der Überlauf des Sees verläuft im südlichen Grenzverlauf des Plangebietes. Aufgrund verschiedener anthropogener Einflüsse wie Zaunstrukturen, Steinstufen und Begradi...
	Es gibt weder Überschwemmungsgebiete noch Trinkwasserschutzgebiete.
	Das Vorhaben liegt am Rande des Vorranggebietes für die Wasserversorgung T1 „Nördlich Wiesen“. Aufgrund der vorhandenen Bebauung und Nutzung sind auch die geplanten Maßnahmen vereinbar mit dem vorsorgenden Trinkwasserschutz.
	Insgesamt ist auch für das Schutzgebiet Wasser eine geringe Bedeutung festzustellen.
	Durch die Kompensationsmaßnahmen entlang des Ufers wird eine ökologische Aufwertung erzielt.
	Das auf den Dachflächen der Gaststätte und des Sanitärgebäudes anfallende Niederschlagswasser wird in das angrenzende oberirdische Gewässer (Bach) eingeleitet. Die Einleitung erfolgt über eine Regenrückhaltung mit gedrosselter Abgabe zur Begrenzung d...
	Das anfallende Niederschlagswasser der Übernachtungsmodule und Ferienhäuser soll punktuelle auf den einzelnen Parzellen versickern.
	Wechselwirkungen bestehen zu den Schutzgütern Fläche und Boden.
	2.1.3 Schutzgut Tiere und Pflanzen (Biodiversität)
	Das Plangebiet ist durch die bestehenden Freizeitnutzungen als Campingplatz mit Gastronomie geprägt. Durch die Neuordnung der Parzellierung, den Teilrückbau und Neubau der Gaststätte sowie Sanierung der Sanitäranlagen ist von keinen erheblichen Beein...
	Wechselwirkungen bestehen im Wesentlichen zu den Schutzgütern Boden und Fläche.
	2.1.4 Schutzgut Klima/Luft
	Eine Bedeutung für den Luftaustausch kommt dem Plangebiet nicht zu. Die Kaltluft konnte schon bisher keine Aufgaben der Lufterneuerung für belastete Ortslagen erfüllen, weil der bestehende Wald ein Hindernis für die Luftströmungen darstellt.
	Insgesamt ist für das Schutzgut Klima eine geringe Bedeutung festzustellen.
	2.1.5 Schutzgut Landschaft/Erholung
	Der Charakter der Fläche wird durch die Neuordnung des Campingplatzes und den Neubau der Gaststätte nicht nachteilig verändert. Die visuelle Veränderung ist positiv zu bewerten.
	Das Gebiet selbst und der Umgebungsraum wurden schon bisher für die Erholung genutzt. Diese Erholungsfunktion bleibt erhalten und wird aufgewertet.
	2.1.6 Natura 2000-Schutzgebiete
	Gebiete des europäischen Schutzgebietssystems Natura 2000 (FFH-Gebiete und EU-Schutzgebiete) sind von der Planung nicht direkt betroffen. Nicht innerhalb des Plangebietes, jedoch in unmittelbarer Nähe liegt das FFH-Gebiet 5822-301 „Wiesbüttmoor mit a...
	2.1.7 Menschliche Gesundheit, Bevölkerung
	Für die Beurteilung des Schutzgutes Mensch steht die Wahrung der Gesundheit und des Wohlbefindens im Vordergrund, soweit diese von Umweltbedingungen beeinflusst werden. Bewertungskriterien sind die Wohn- und die Erholungsfunktion.
	Das Gebiet selbst hat Bedeutung als Erholungsraum. Auf das Camping- und Ferienhausgebiet wirken im nördlichen Randbereich die Immissionen der Landesstraße 2905 ein.
	Baubedingter Lärm sowie Staubentwicklung wird im „üblichen Rahmen“ einer jeden Bautätigkeit entstehen. Diese werden jedoch aufgrund der zeitlichen Befristung als nicht erheblich eingestuft.
	2.1.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter
	Boden-, Bau- und Kulturdenkmale sind nicht betroffen.
	Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmäler zutage kommen, sind diese nach Art. 8 Bayrisches Denkmalschutzgesetz unverzüglich dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege oder der Unteren Denkmalschutzbehörde zu melden.
	2.1.9 Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern
	Umweltschädigende Emissionen gibt es nicht, ebenso keine Abfälle aus einem Produktionsprozess. Es werden die in einem Camping- und Ferienhausgebiet üblichen Mengen und Reststoffe anfallen. Sie können in einem Bebauungsplanverfahren nicht genauer best...
	Das Schmutzwasser wird über das im Trennsystem konzipierte neue Kanalnetz abgeführt. Das Niederschlagswasser von den Dachflächen der Gaststätte und der Sanitärgebäude wird in das angrenzende oberirdische Gewässer eingeleitet. Das Niederschlagswasser ...
	Zum Schutz der Biotope in den Schutzgebieten ist umweltverträgliche Außenbeleuchtung – energiesparend, streulichtarm und insektenverträglich – zu verwenden.
	2.1.10 Nutzung erneuerbarer Energie und sparsame Nutzung von Energie
	Die sparsame Nutzung von Energie kann nicht durch die Bauleitplanung gesteuert werden. Die Beleuchtung erfolgt mit sparsamer LED-Lichttechnik.
	2.1.11 Darstellung von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Planungen
	Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Wiesen weist ein Sondergebiet (Campingplatz) und Flächen für die Landwirtschaft mit Feldgehölzen aus. Ein Landschaftsplan liegt nicht vor.
	2.1.12 Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes
	Die möglichen Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes wurden, soweit vorhanden, bereits bei den einzelnen Schutzgütern benannt. Dieses sind aufgrund der geringen Eingriffsschwere überwiegend vernachlässigbar. Insofern beda...
	Nach Anlage 1 Nr. 2 Buchstabe ee BauGB sind die Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt z.B. durch Unfälle oder Katastrophen zu bewerten. Solche Risiken sind durch die Änderung des Bebauungsplanes nicht gegeben.
	Weiterhin sind gemäß BauGB (Anlage 1 Nr. 2b Bauchstabe ff) die möglichen erheblichen Auswirkungen infolge der „Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete und Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug au...
	2.2 Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung
	Bei Nichtdurchführung der Planung ist davon auszugehen, dass die Flächen wie bisher genutzt würden.
	3. Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zur Kompensation
	3.1 Vermeidung und Verringerung
	Schutzgut Fläche und Boden
	• Überplanung eines bereits als Campingplatz mit Gaststätte genutzten Areals
	• Begrenzung der überbaubaren Flächen
	•  Zum Erhalt der Bodenfunktionen ist der Versiegelungsgrad zu minimieren
	Schutzgut Wasser
	• Verwendung von versickerungsfähigen Belägen
	• Getrennte Abwasserbeseitigung, naturnahe Regenwasserbewirtschaftung
	Schutzgut Pflanzen und Tiere
	• Abgrenzung des Baufeldes
	• Baufeldräumung im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar
	• Umwelt- und insektenverträgliche Außenbeleuchtung
	•  Verzicht auf Nachtbaustellen
	•  Vogelfreundliches Bauen
	•  Anbringung von Fledermaus-Sommer-Flachkästen
	Schutzgut Landschaftsbild
	• Begrenzung der Gebäudehöhen
	• Ausschluss von grellen Farbtönen bei den Dächern und Fassaden
	Schutzgut Mensch
	• Zuordnung von Schalltechnischen Orientierungswerten für das Sondergebiet
	mit schutzbedürftigen Nutzungen
	3.2 Kompensation
	Der nach der erforderlichen Bewertung für den Eingriff ermittelte Kompensationsbedarf kann innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungs- und Grünordnungsplanes erbracht werden.
	Zur Kompensation der beiden großen, gerodeten Einzelbäume werden 14 großkronige Laubbäume (z.B. Fagus, Carpinus, Querens, Betula, Populus, Sorbus, Salix, Acer) gepflanzt.
	Am südlichen Grenzverlauf des Plangebietes fließt der Überlaufgraben des Wiesbüttsees.  Aufgrund verschiedener anthropogener Einflüsse wie Zaunstrukturen, Steinstufen und Begradigungen weist der Graben keine große ökologische Wertigkeit auf.
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	• Die 2,00 m breite Fläche zwischen Bachufer und künftiger Mauer ist als Hochstaudenflur oder Wiese mit gebietseigenem Saatgut aus dem Ursprungsgebiet 21 „Hessisches Bergland“ für frische bis feuchte Standorte einzusäen, zu entwickeln und dauerhaft zu...
	4. Alternative Planungsmöglichkeiten
	Der Bebauungsplan überplant bereits vorhandene Bebauung und Nutzungen. Die Erschließung ist über die Landesstraße 2905 sichergestellt. Die geplanten Maßnahmen mit dem Neu-/Umbau der Gaststätte und die Errichtung von Ferienhäusern und Übernachtungsmod...
	5. Erhebliche nachteilige Auswirkungen
	Mit erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe j BauGB sind die Auswirkungen gemeint, die aufgrund der Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind.
	Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine solche besondere Anfälligkeit des Vorhabens.
	6. Zusätzliche Angaben
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	Es wird ein „Sondergebiet, das der Erholung dient“ festgesetzt, das sich in die Sondergebiete für „Gastronomie“, „Ferienhausgebiet“, „Campingplatz“ und „Betrieb, Verwaltung und Sanitär“ unterteilt. Eine Ausweitung der genutzten Fläche über den Bestan...
	Erschlossen wird das Plangebiet über die Landesstraße 2905.
	Das Niederschlagswasser der Dachflächen der Gaststätte und des Sanitärgebäudes wird über eine Rückhaltung und Überlaufmulde mit Notüberlauf in das angrenzende Gewässer eingeleitet. Sonstiges Niederschlagswasser versickert punktuell.
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	BBA - Behandlung Stellungnahmen_Anhang 4.pdf
	Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift
	Städtebauliche Beurteilung:
	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
	Nach der Stellungnahme des Forstamtes Jossgrund (Verteiler Nr. 12) vom 01.09.2025 hat der Campingplatzbetreiber eine privatrechtliche Vereinbarung mit dem Waldbesitzer zu treffen, die die Regelkontrollen am Baumbestand und die Verkehrssicherungsproble...
	Der Forstbetrieb Heigenbrücken hat in seiner Stellungnahme keine Einwände erhoben. Im Hinblick auf die Abstandsflächen vom Campingplatz zum umgebenden Staatswald wurde vereinbart, dass diese Flächen, wie in den vorhergehenden Jahren auch, auf eine Bre...
	18. Amt für ländliche Entwicklung Unterfranken,  30.07.25
	In dem beplanten Gebiet ist kein Verfahren nach dem FlurbG anhängig bzw. geplant. Es keine flurbereinigungsrechtlichen Bedenken oder Anregungen.
	Städtebauliche Beurteilung:
	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
	19. Bayer. Landesamt für Denkmalpflege, Ref. B Q, Bauleitplanung München
	Es liegt keine Stellungnahme vor.
	Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung wurde auf die Beachtung des Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG hingewiesen.
	Diese Planunterlagen sind nur für Planungszwecke geeignet, aber nicht für Maßentnahmen. Sollten detailliertere Pläne (bis DIN A3) benötigt werden, können diese online, nach einmaliger Anmeldung, selbstständig herunterladen werden unter dem nachfolgen...
	https://www.bayernwerk-netz.de/de/energie-service/kundenservice/planauskunftsportal.html
	Für die Richtigkeit der in den beigefügten Lageplänen eingetragenen Leitungsverläufe besteht keine Gewähr. Maßangaben beziehen sich stets auf die tatsächliche Leitungsachse im Gelände. Eine Nachprüfung vor Ort ist unbedingt zu empfehlen.
	Zur privat verlegten Strom Versorgungsleitung zum Sondergebiet Erholung, Camping- und Ferienhausgebiet Wiesbütt liegen keine Spartenpläne vor.
	Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass es bei Bauarbeiten zu Näherungen und Kreuzungen von vorhandenen Versorgungsleitungen kommen kann.
	Da jede Berührung bzw. Beschädigung dieser Leitung mit Lebensgefahr verbunden sind, wird ausdrücklich auf das beiliegende Sicherheitsmerkblatt zum Schutz unterirdischer Versorgungsleitungen mit den darin enthaltenen Hinweisen und Auflagen verwiesen.
	Bei Sach-, Personen- und Vermögensschäden, die auch gegenüber Dritten bei Nichtbeachtung der notwendigen Sicherheitsbedingungen entstehen, übernimmt die Bayernwerk Netz GmbH keine Haftung.
	Bei Sicherungsmaßnahmen bzw. einer örtlichen Kabeleinweisung (zu Versorgungsleitungen und – Einrichtungen der Bayernwerk Netz GmbH) wird gebeten, sich an den Gebietsservice unter marktheidenfeld-service@bayernwerk.de bzw. unter der Rufnummer 09391 903...
	Es wird darauf hingewiesen, dass die Trassen unterirdischer Versorgungsleitung(en) von Bepflanzung freizuhalten sind, da sonst die Betriebssicherheit und Reparaturmöglichkeit eingeschränkt werden. Bäume und tiefwurzelnde Sträucher dürfen aus Gründen ...
	Es wird um weitere Beteiligung gebeten, unter anderem, an der Aufstellung bzw. an Änderungen von Flächennutzungs-, Bebauungs- und Grünordnungsplänen, da sich besonders im Ausübungsbereich der Versorgungsleitungen auch Einschränkungen bezüglich der Be...
	Städtebauliche Beurteilung:
	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
	Die in der Stellungnahme angeführten Punkte und Hinweise sind zu beachten.
	Im Prinzip ist es sinnvoll, die Nutzung des Geländes in Richtung nachhaltige Entwicklung zu ordnen, jedoch werden die Bedenken und Anregungen hierzu dargelegt:
	Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet
	Das gesamte zu beplanende Areal (1,63 ha) ist Landschaftsschutzgebiet und zudem Bestandteil des „Naturpark Spessart“. Aus dem Bayern-Atlas ist ersichtlich, dass Wiesen von diesen geschützten Landschaftsbereichen umgeben ist. Eine angemessene Ausgleic...
	Flächenversiegelung
	Die Neugestaltung mit 16 Ferienhäusern und weiteren 12 kleineren Übernachtungsmodulen, stellt gegenüber den vorhandenen Campingstellplätzen, eine erhebliche Veränderung zur ursprünglichen Nutzung dar.
	Für die hierdurch bedingte, zusätzliche Versiegelung der Böden ist der vorgesehen Flächenausgleich aus unserer Sicht unzureichend und muss aufgewertet werden.
	Niederschlagswasser
	Punkt 2.3. Ver- und Entsorgung: Zur Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs soll das anfallende Niederschlagswasser (Gaststätte und Sanitärgebäude) in einer Zisterne gesammelt werden. Im unteren Abschnitt (Niederschlagswasser) ist die Rede von Einleitu...
	Energieversorgung
	Das gesamte Areal liegt in einem Vorranggebiet für die Wasserversorgung. Hier verbieten sich Neuanlagen für Gebäudeheizungen mit Öl oder Gas.
	In den Unterlagen fehlen Hinweise auf zukunftsweisende Energieversorgungssysteme, wie Photovoltaik, Solarthermie- oder Wärmepumpen-Nutzung.
	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und folgendermaßen beantwortet:
	Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet
	Die Gemeinde hat die Herausnahme des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes aus dem Landschaftsschutzgebiet mit Schreiben vom 23.07.2025 beantragt. Eine Ersatzfläche von ca. 12.800 m² wurde mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt (siehe Begründu...
	Flächenversiegelung
	Der bestehende Campingplatz umfasste bereits 50 Dauerstellplätze und 35 Durchgangsplätze. Der Kompensationsbedarf wurde nach dem Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ ermittelt (siehe Anlage 2 der Begründung). Die Festlegung der Komp...
	Niederschlagswasser
	Das auf den Dachflächen der Gaststätte und des Sanitärgebäudes anfallende Niederschlagswasser wird in einer Regenrückhaltung (Zisterne) gesammelt und zur Brauchwassernutzung (Toilettenspülung) verwendet. Der Überlauf wird über die Einleitmulde gedros...
	Energieversorgung
	Auf den Dachflächen der Gaststätte und des Sanitärgebäudes werden Photovoltaikanlagen errichtet und betrieben. Für die Gaststätte ist eine Wärmepumpe vorgesehen.
	Im Übrigen richten sich die Anforderungen für die Gebäude nach den gesetzlichen Vorgaben.
	22. Deutsche Telekom Technik GmbH, Würzburg,  29.07.25
	Mit Schreiben vom 11.06.2024 wurde bereits zur Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes „Camping- und Ferienhausgebiet Wiesbütt“ Stellung genommen. Nachdem die Hinweise vom Gemeinderat entsprechend beurteilt wurden, bestehen gegen die Aufste...
	Städtebauliche Beurteilung:
	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
	23. Energieversorgung Main-Spessart GmbH,  01.08.25
	Da die Energieversorgung in Wiesen keine Gasversorgungsleitungen betreibt, ist diese von der Maßnahme nicht betroffen.
	Städtebauliche Beurteilung:
	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
	24. Regierung von Oberfranken, Bergamt Nordbayern, 20.08.25
	Durch die o.g. Vorhaben werden derzeit vom Bergamt Nordbayern keine wahrzunehmenden Aufgaben berührt.
	Städtebauliche Beurteilung:
	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.




